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Controllers Summary 

Seit einigen Jahren ist zu beobachten, wie das Thema „Nachhaltigkeit“ immer näher an die 

Kernprozesse von Unternehmen heranrückt. Diese Entwicklung betrifft in besonderem Maße den 

Controller, der in seiner (neuen) Rolle als Transformationsunterstützer zunehmend in den 

Fokus der Nachhaltigkeitsdebatte rückt.1 Dessen Aufgabe wird vermehrt in der Ausgestaltung einer 

integrierten Unternehmenssteuerung gesehen, die neben traditionell ökonomischen auch soziale 

und ökologische Unternehmensziele umfasst.2 

Treiber dieses Transformationsprozesses finden sich derzeit sowohl in der unternehmerischen 

Praxis als auch auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Für die Wirtschaft kann beispielhaft 

die Value Balancing Alliance angeführt werden,3 der sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen 

angeschlossen haben, um an einer standardisierten Methodik zur Bewertung von gesell-

schaftlichen und ökologischen Wertbeiträgen im Rahmen des betrieblichen Rechnungswesens 

zu arbeiten. 

Gleichzeitig nehmen die Bestrebungen von Politik und Gesetzgeber kontinuierlich zu, Unter-

nehmen abseits von freiwilligen Selbstverpflichtungen über regulatorische Vorgaben an der 

Bewältigung von gesellschaftlichen Hausforderungen zu beteiligen. Während die Sustainable 

Development Goals (SDGs) und der European Green Deal eher noch allgemeine Ziele und 

Handlungsfelder für die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft formulieren, existieren 

mittlerweile auch Ansätze, die eine operative Umsetzung dieser Ziele in Unternehmen er-

möglichen. 

Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte EU-Taxonomie für Sustainable Finance (Taxonomie). 

Die Taxonomie ist ein Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten, das 

Unternehmen und Finanzmarktakteuren einen einheitlichen Standard zur Verfügung stellt, mit dem 

sie ihre (ökologische) Nachhaltigkeitsleistung bewerten und transparent berichten können. 

Perspektivisch sollen nur noch diejenigen Aktivitäten von Unternehmen als ökologisch nachhaltig 

gelten, welche die spezifischen Bedingungen der Taxonomie erfüllen. 

Die Tatsache, dass die Taxonomie auch im Rahmen des im April 2021 vorgelegten Entwurfs zur 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) als verpflichtende Grundlage der 

Berichterstattung für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern genannt wird,4 unterstreicht 

zusätzlich ihre Relevanz für eine nachhaltige Unternehmensführung. 

 
1 Vgl. Horváth (2021), S. 13. 
2 Vgl. Internationaler Controller Verein (2018), S. 3. 
3 Siehe https://www.value-balancing.com/. 
4 Vgl. DRSC (2021), S. 2. 
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Aus diesem Grund beschäftigt sich der Fachkreis „Green Controlling for Responsible Business“ im 

vorliegenden White Paper mit den Inhalten und Auswirkungen der Taxonomie für Controller und 

adressiert dabei die folgenden drei zentralen Fragen: 

- Was genau ist unter der Taxonomie zu verstehen und welche Rolle spielt sie in der 

internationalen Nachhaltigkeitsdiskussion? 

- Wie kann eine erfolgreiche Anwendung der Taxonomie in der Praxis aussehen und welchen 

Mehrwert liefert sie für Unternehmen? 

- Welchen Beitrag kann das Controlling bei der Integration der Taxonomie in eine 

ganzheitliche Unternehmenssteuerung leisten? 

In Kapitel 1 erfolgt eine Einordnung der Taxonomie in die aktuelle Nachhaltigkeitsdebatte. Die 

Diskussion zeigt, dass die Taxonomie ein Rahmenwerk zur Klassifizierung von ökologisch 

nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten darstellt, das auf die Umsetzung globaler Nachhaltigkeitsziele 

in der Praxis abzielt. Während die SDGs und der Green Deal Unternehmen vor allem als 

Orientierung bei der Formulierung einer gemeinsamen „Nachhaltigkeitsvision“ sowie strategischen 

Nachhaltigkeitszielen dienen können, geht es bei der Taxonomie um die operative Umsetzung 

dieser Konzepte auf Basis konkreter Wirtschaftsaktivitäten. Diese werden im Hinblick auf ihre 

ökologische Nachhaltigkeitsleistung anhand spezifischer Kriterien bewertet und an die Stakeholder 

berichtet. 

Im Anschluss beschreibt Kapitel 2 die Inhalte, den Anwendungsbereich sowie die für die 

Berichterstattung zentralen Key Performance Indicators (KPIs) der Taxonomie. Mithilfe der 

Taxonomie lassen sich Wirtschaftsaktivitäten unterschiedlichen Industriezweigen zuordnen und 

anhand vordefinierter Kriterien – den sogenannten „technischen Bewertungskriterien“ ökologisch 

beurteilen. Im Rahmen der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattung werden Unternehmen 

dazu verpflichtet, spezifische KPIs zu berichten, die anzeigen, wie hoch der Anteil in den 

betroffenen Unternehmen an Umsatz, Betriebskosten und Gesamtinvestitionen ist, der auf 

taxonomierelevante Wirtschaftsaktivitäten entfällt. Für kapitalmarktorientierte Unternehmen, die 

von der Non-Financial Reporting Directive (NFRD) betroffen sind, gilt diese Berichtspflicht bereits 

ab dem Geschäftsjahr 2022. Für alle großen Unternehmen im Sinne der CSRD, die perspektivisch 

die NFRD ersetzen wird, ist das Jahr 2024 für eine entsprechende Erstveröffentlichung vorge-

sehen. 

In Kapitel 3 werden die zentralen Begriffe und Konzepte der Taxonomie vorgestellt und deren 

Zusammenhänge erklärt. Der Fachkreis hat dazu die relevanten Begriffe identifiziert, welche 

anhand ihrer jeweiligen Definition eingeführt und erläutert werden. Da es sich hierbei häufig um 

bereits etablierte englischsprachige Begriffe handelt, werden in diesem White Paper sowohl die 

englische als auch die deutsche Übersetzung dieser Begriffe synonym verwendet. Für eine 
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schnelle Übersicht wurden die wichtigsten Begriffe der Taxonomie und ihre Übersetzungen im 

Abkürzungs- und Begriffsverzeichnis zusammengefasst. 

Kapitel 4 zeigt am Beispiel der Deutschen Post DHL (DPDHL), wie eine Implementierung der 

Taxonomie in der Praxis gelingen kann. Neben den zahlreichen Chancen, die mit der Umsetzung 

der Taxonomie einhergehen, werden auch zentrale Herausforderungen und „Stolpersteine“ für 

Unternehmen erörtert. Darüber hinaus werden einzelne Aufgabenpakete definiert und beschrie-

ben, anhand denen DPDHL die Implementierung der Taxonomie organisiert hat. Dieser Prozess 

umfasst die folgenden vier Phasen: 

1. Initiierung 

2. Durchführung des Screenings der Taxonomie-Aktivitäten 

3. Zuordnung der Finanzinformationen zu Taxonomie-Aktivitäten 

4. Datenhaltung, Standardisierung von Prozessen für zukünftige Steuerung und Reporting 

Schließlich ordnet Kapitel 5 die Taxonomie in das Aufgabenfeld des Green Controllings ein. Es 

wird dargelegt, welche unterschiedlichen Funktionen des Finanzbereichs von der Taxonomie 

betroffen sind, darunter die Abteilungen „Accounting“, „Finance/Treasury“, „Investor Relations“ und 

das (Green) Controlling. Letzterem kommt kurzfristig vor allem die Aufgabe zu, mit seiner 

Methodenkompetenz die anderen Funktionen bei der Identifizierung und Aufbereitung der für die 

Berichterstattung notwendigen Daten zu unterstützen. Das Controlling sollte dabei insbesondere 

die Bildung von Kennzahlen und die Definition von Reporting-Prozessen innerhalb des 

Finanzbereichs koordinieren und begleiten. Langfristig hat das Green Controlling darüber hinaus 

die Aufgabe, die Taxonomie systematisch in die Hauptprozesse des Controllings zu integrieren. 

Gerade was die Unternehmenssteuerung betrifft, wird es perspektivisch darauf ankommen, die 

Taxonomie in die Zielsysteme, Maßnahmenprogramme und Berichtsstrukturen von Unternehmen 

zu involvieren, um eine ganzheitliche Steuerung der Taxonomie-Aktivitäten zu gewährleisten. 

Das vorliegende White Paper bietet Controllern eine erste Einführung in den Themenkomplex 

der Taxonomie und zeigt anhand der DPDHL, wie eine konkrete Umsetzung in der Praxis 

aussehen kann. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Rechtslage zur Taxonomie in den 

letzten Monaten findet sich in Anhang I außerdem eine Übersicht zu den aktuellen Gesetzestexten. 
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1. Einordnung der EU-Taxonomie und Umsetzungspotenziale für Unternehmen 

Das Kapitel ordnet die Taxonomie anhand ausgewählter Schwerpunktthemen in die aktuelle 

Nachhaltigkeitsdiskussion ein. Dabei wird ein Bezug zu unterschiedlichen Ebenen der Unter-

nehmenssteuerung hergestellt und Umsetzungspotenziale für Unternehmen erörtert. 

1.1 Einordnung der EU-Taxonomie in die aktuelle Nachhaltigkeitsdiskussion 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Diskussion um eine nachhaltige Unternehmensführung 

sehr dynamisch entwickelt. Diese Entwicklung ist geprägt von einer zunehmenden Anzahl an 

Konzepten, die sich mit dem Themenkomplex der Nachhaltigkeit aus verschiedenen Perspektiven 

beschäftigen. 

Mit den Sustainable Development Goals (SDGs), dem Pariser Klimaabkommen und dem 

European Green Deal wurden entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen, an denen sich 

Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie orientieren sollen. 

Die SDGs stellen eine von den Vereinten Nationen lancierte globale Nachhaltigkeitsagenda dar, in 

der insgesamt 17 Themenbereiche für eine nachhaltige Welt beschrieben sind. Diese Bereiche 

umfassen Themen wie Gesundheit, Bildung, technische Innovationen, Wasserknappheit, Klima-

schutz oder nachhaltiger Konsum, wodurch sowohl die ökonomische als auch die ökologische und 

soziale Komponente der Nachhaltigkeit adressiert wird. In den SDGs wird eine gemeinsame 

Vision beschrieben, wie die Welt sich bis 2030 verändern muss, um die Entwicklung von 

nachhaltigen und gerechten Gesellschaften zu fördern.5 

Eine wichtige Rolle im Rahmen der SDGs spielt das Pariser Klimaabkommen, das die 

ökologische Dimension der globalen Nachhaltigkeitsziele verstärkt in den Blick nimmt. Die 

Vereinbarung hat zum Ziel, die globale Erderwärmung deutlich unter 2°C zu halten und diese durch 

weitere Maßnahmen auf maximal 1,5°C zu begrenzen. Das ist deshalb notwendig, um Schäden 

und Verluste, die in einem direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen (extreme Dürren, 

Überschwemmungen, Hungersnöte etc.) zu verhindern bzw. zu minimieren.6 

Wie Abbildung 1 zeigt, lassen sich die SDGs als Basis für weitere Nachhaltigkeitskonzepte 

interpretieren, die in ihren Auswirkungen auf Unternehmen immer konkreter werden. So wurde der 

Green Deal der Europäischen Union mit der Absicht formuliert, eine Wachstumsstrategie 

inklusive unterstützender Initiativen zu definieren, welche auf die Erreichung der SDG-Ziele 

einzahlen sollen. 

 
5 Vgl. SDG-Portal (2021). 
6 Vgl. Europäische Kommission (2021c). 
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Abbildung 1: Nachhaltigkeitsregulierungen und -konzepte nach Ebenen der Unternehmenssteuerung7 

Das ausdrückliche Ziel des Green Deals besteht in der nachhaltigen Umgestaltung der 

europäischen Wirtschaft und in der Klimaneutralstellung des Kontinents bis 2050. Zur 

Erreichung dieses Ziels sollen grundsätzlich alle Wirtschaftssektoren einbezogen werden. 

Insbesondere sollen verstärkt Investitionen in umweltfreundliche Technologien getätigt sowie 

die Industrie bei den dafür notwendigen Innovationsprozessen unterstützt werden. Gesündere und 

attraktivere Formen des öffentlichen und privaten Verkehrs sowie die Dekarbonisierung des 

Energiesektors stehen ebenso im Fokus des Green Deals. 

Weitere zentrale Punkte der europäischen Wachstumsstrategie bestehen darüber hinaus in der 

Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden sowie der Vereinheitlichung von Umwelt-

standards durch die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern. Der Zeithorizont des 

Übergangs zu einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft im Sinne 

des Green Deals ist auf 2050 festgelegt.8  

Die hier beispielhaft vorgestellten Nachhaltigkeitsregulierungen und -konzepte sind durch 

unterschiedliche Grade der Konkretisierung, Zeithorizonte und Verantwortlichkeiten charakterisiert. 

Zudem sprechen sie verschiedene Ebenen der Unternehmenssteuerung (Vision, Strategie, 

Umsetzung, Operationalisierung) an, was die praktische Einordnung für Unternehmen häufig 

erschwert. 

 
7 Eigene Darstellung. 
8 Vgl. Europäische Kommission (2019). 
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Bei der operativen Umsetzung von SDGs und Green Deal – gerade im Hinblick auf deren 

ökologische Zielvorstellungen – spielt die Taxonomie eine wichtige Rolle. Im Kontext der aktuellen 

Entwicklungen stellt sie einen der zentralen Bausteine der Sustainable Finance Initiative der 

Europäischen Kommission dar. Auf die Bedeutung der vorgestellten Konzepte für die Unternehmen 

geht das folgende Kapitel ein. 

1.2 Umsetzungspotenziale für Unternehmen 

Für die Unternehmensführung lassen sich die SDGs dazu verwenden, eine Vision – also ein 

langfristiges Zukunftsbild – des eigenen Unternehmens zu entwerfen.9 Dabei sollte nicht nur 

der Zweck des Unternehmens klar ausformuliert sein.10 Darüber hinaus sollte auch deutlich 

werden, welche Nachhaltigkeitsziele für das einzelne Unternehmen von besonderer Relevanz sind 

und wie es durch seine spezifischen Kompetenzen und Fähigkeiten einen Beitrag zu deren 

Erreichung leisten kann. 

Auf Basis der SDGs (Vision) kann der Green Deal Unternehmen als geeignete strategische 

Orientierung dienen, um eigene Nachhaltigkeitsziele zu formulieren und mithilfe entsprechender 

Maßnahmenprogramme deren erfolgreiche Umsetzung voranzutreiben. So können sich 

beispielsweise Unternehmen der Automobilindustrie im Zuge ihrer Transformation zu Mobi-

litätsanbietern an die strategischen Ziele des Green Deals anlehnen und durch die Entwicklung 

von nachhaltigen Geschäftsstrategien, wie z. B. elektrisch betriebene Antriebsmodelle, eine 

„raschere Umstellung auf eine nachhaltige und intelligente Mobilität“11 fördern.12 

Um die Vision der SDGs sowie die davon abgeleitete Nachhaltigkeitsstrategie des Green Deals zu 

realisieren, sind umfangreiche Investitionen notwendig. Die von der EU-Kommission initiierte 

Sustainable Finance Initiative nimmt dabei eine Schlüsselrolle ein. 

Im Kern der Sustainable Finance Initiative steht die Idee, dass zur Erreichung der europäischen 

Nachhaltigkeitsziele ein Finanzierungsmechanismus implementiert werden soll, der das dafür 

notwendige Kapital (sowohl öffentlicher als auch privater Herkunft) mobilisiert und in nachhaltige 

Geschäftsmodelle lenkt.13 

 
9 Viele, insbesondere auch kapitalmarktorientierte, Unternehmen sind hier bereits vorangeschritten, da vor allem 
Investoren zunehmend eine Orientierung der Unternehmensführung an den SDGs fordern. Vgl. KPMG (2020), S. 44. 
10 Vgl. Stehle et al. (2021). 
11 Europäische Kommission (2019), S. 12. 
12 Hier ist zu berücksichtigen, dass der Green Deal bei der Zielformulierung von einem Zeithorizont bis 2050 ausgeht, 
wohingegen in der Controllingliteratur bei der Strategieformulierung in der Regel ein Zeitraum von fünf bis zehn Jahren 
zugrunde gelegt wird. Vgl. Fischer et al. (2015), S. 59. Die Steuerung von aus dem Green Deal abgeleiteten 
Nachhaltigkeitszielen sollte daher in angemessenen Zeithorizonten erfolgen und im Einklang mit der Vision des 
Unternehmens stehen. 
13 Vgl. PWC (2021). 
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Gleichzeitig wird damit eine transparentere Gestaltung von Finanzprodukten angestrebt, wobei 

besonders Umweltrisiken für einzelne Investitionsvorhaben ausführlich betrachtet werden sollen. 

Wie auch PWC in diesem Zusammenhang feststellt, soll im Rahmen der Sustainable Finance 

Initiative „die Financial-Services-Branche […] die Transformation der gesamten Wirtschaft in 

Richtung Nachhaltigkeit unterstützen und auch steuern“14 und damit letztlich als Katalysator zur 

Finanzierung der Nachhaltigkeits-Wende fungieren. 

Für die operative Umsetzung dieser Nachhaltigkeits-Wende steht mit dem Sustainable Finance 

Action Plan eine Art „Werkzeugkasten“ zur Verfügung. Dieser beschreibt für insgesamt zehn 

Handlungsfelder Instrumente für Unternehmen, die unter anderem den Bereichen „Reporting“, 

„Finanzierung“, „Governance“ und „Risikomanagement“ zugeordnet werden können.15 Eines 

dieser Instrumente, das auch der Fachkreis „Green Controlling for Responsible Business“ als 

wesentlichen Baustein zur Umsetzung des Green Deals identifiziert hat, ist die Taxonomie.16 

Die Taxonomie ist ein von der EU entwickeltes Klassifizierungssystem zur Identifizierung von 

ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Mit ihrer Hilfe sollen Unternehmen, 

Finanzmarktakteure und Staaten in die Lage versetzt werden, den ökologischen Beitrag von 

Wirtschaftsaktivitäten zu bewerten und die Ergebnisse transparent an Stakeholder zu 

kommunizieren. Vor allem institutionelle und private Investoren soll die Taxonomie dabei 

unterstützen, nachhaltige Projekte zu identifizieren, um Investitionen in nachhaltige Geldanlagen 

zu lenken. Im Rahmen des Sustainable Finance Action Plan wird die Taxonomie als ein 

wesentlicher Baustein beschrieben, der auch die anderen Elemente des Aktionsplans 

beeinflusst. 

 

 
14 PWC (2021). 
15 Vgl. für einen Überblick Europäische Kommission (2021b) und Europäische Kommission (2021d) für die im Juli 2021 
veröffentlichte „Sustainable Finance Strategy“ der EU-Kommission, in der die Taxonomie nochmals als zentraler Aspekt 
einer nachhaltigen Wirtschaft herausgestellt wird. 
16 Darüber hinaus existieren Green Bonds, Green Loans, das Impact Assessment oder die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung von Unternehmen, die als weitere Instrumente im Sustainable Finance Action Plan aufgeführt werden. Vgl. 
Europäische Kommission (2021b). 
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2. Inhalt, Anwendungsbereich und zentrale KPIs der EU-Taxonomie 

Nachdem im vorherigen Kapitel die Taxonomie in die aktuelle Nachhaltigkeitsdiskussion 

eingeordnet wurde, geht dieses Kapitel auf deren Inhalt und Anwendungsbereich sowie die mit 

dem Rahmenwerk verbundenen Berichtspflichten für Unternehmen ein. Für eine weiterführende 

Auseinandersetzung mit dem Thema „EU-Taxonomie“ hat der Fachkreis in Anhang II außerdem 

eine Literaturauswahl zusammengestellt, die das vorliegende White Paper ergänzt. 

2.1 Was ist die EU-Taxonomie? – Was ist sie nicht? 

Die Taxonomie ist ein von der EU entwickeltes Klassifizierungssystem zur Identifizierung von 

ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten. Sie stellt ein einheitliches Rahmenwerk dar, 

an dem sich Unternehmen, Finanzmarktakteure, Staaten und andere Stakeholder orientieren 

können, um Wirtschaftsaktivitäten auf ihre Nachhaltigkeit hin zu überprüfen. 

Die Taxonomie soll dazu beitragen, Finanzströme in eine nachhaltige Verwendung zu lenken, 

d. h. Investitionen in nachhaltige Aktivitäten von Unternehmen zu fördern, um dadurch zusätzliche 

Anreize für eine nachhaltige Unternehmensführung zu schaffen. Hierbei zeigt sich eine der 

wesentlichen Bestrebungen der Sustainable Finance Initiative, die darin besteht, dass dem 

Kapitalmarkt bei der Erreichung globaler Nachhaltigkeitsziele eine zentrale Rolle zugeschrieben 

wird.17 

Entwickelt wurde die Taxonomie von der Technical Expert Group on Sustainable Finance (TEG) 

im Auftrag der Europäischen Kommission. Mittlerweile wird sie im Rahmen der Platform on 

Sustainable Finance konzeptionell weiterentwickelt und konkretisiert. Wie bereits erwähnt, ist die 

Taxonomie Bestandteil des Sustainable Finance Action Plan der Europäischen Union und wurde 

im Juni 2020 in der sogenannten „Taxonomie-Verordnung“ rechtlich verankert.18 Hintergrund für 

die Entwicklung der Taxonomie sind vor allem die anhaltend hohen Treibhausgasemissionen, die 

deutlich über den Zielwerten des Pariser Klimaabkommens liegen sowie die mit dem 

fortschreitenden Klimawandel einhergehenden Herausforderungen für Wirtschaft und Gesell-

schaft.19 

Damit wurde bereits erörtert, was die Taxonomie im Wesentlichen darstellt und welchen Zweck sie 

verfolgt. Ebenso wichtig ist in diesem Zusammenhang zu betonen, was die Taxonomie ausdrück-

lich nicht ist, um Fehleinschätzungen in der Praxis vorzubeugen. So ist festzuhalten, dass die 

Taxonomie weder eine verpflichtende Auflistung für Investitionen in nachhaltige Aktivitäten 

noch ein Nachhaltigkeits-Rating von Unternehmen ist. 

 
17 Vgl. BMWi (2020), S. 29. 
18 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852. 
19 Vgl. TEG (2020b), S. 7 und Sassen et al. (2021). 
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Vielmehr lässt sich die Taxonomie als Rahmenwerk einer nachhaltigen Unternehmensführung 

verstehen, mit dem sich die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen auf Basis einheitlicher 

Richtwerte bestimmen und gegenüber den Stakeholdern kommunizieren lässt. Derzeit ist die 

Taxonomie in ihrem Umfang noch auf die Themen „Klimaschutz“ und „Anpassung an den 

Klimawandel“ beschränkt, soll aber schon ab 2022 auf weitere Bereiche der ökologischen und 

sozialen Nachhaltigkeit (Stichwort: „social taxonomy“) ausgeweitet werden.20 Für diesen 

Entwicklungsprozess spielen vor allem Anwendungserfahrungen aus Unternehmen sowie der 

technologische Fortschritt eine wichtige Rolle.21 

2.2 Wen betrifft die EU-Taxonomie? 

Für Unternehmen hat die Taxonomie Auswirkungen auf unterschiedliche Themenbereiche, 

wenngleich in der bisherigen Diskussion vor allem die mit dem Rahmenwerk einhergehende 

Berichtspflicht im Vordergrund steht. Der gesetzliche Anwendungsbereich der Taxonomie ist in der 

Taxonomie-Verordnung geregelt. Demnach sind aktuell die folgenden drei Gruppen von der 

taxonomiebezogenen Berichtspflicht betroffen:22 

▪ Die Europäische Union sowie die EU-Mitgliedstaaten, wenn sie Anforderungen und 

Standards an Finanzmarktakteure oder Unternehmen definieren, die am Kapitalmarkt als 

Emittenten von „grünen“ Finanzprodukten oder Unternehmensanleihen (Stichwort: „Green 

Bonds“) auftreten. Für die Bewertung, ob diese Finanzierungsmechanismen als „grün“ 

gelten, sollen die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie herangezogen werden. 

▪ Finanzmarktakteure, die Finanzprodukte in der EU anbieten. Hiermit sind vor allem 

Finanzunternehmen wie Asset-Manager, Banken und Versicherer angesprochen, die in 

ökologisch nachhaltige Aktivitäten oder Projekte investieren. Auch hier sollen die 

Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie Anwendung finden. Konkret heißt das, dass 

Finanzmarktakteure für ihre angebotenen Produkte (z. B. Fonds, Kredite, Versicherungen 

etc.) offenlegen müssen, inwiefern dadurch ein Beitrag zu einem oder mehreren der in der 

Taxonomie definierten Umweltziele geleistet wird und in welchem Umfang das Investment 

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten im Sinne der Taxonomie unterstützt. 

▪ Unternehmen, die aktuell unter die NFRD fallen. Hierbei handelt es sich um die Richtlinie 

2014/95/EU,23 die im deutschen Handelsrecht im CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-

RUG) mündete. Danach sind kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 

Mitarbeitenden im Jahresdurchschnitt im Rahmen der Taxonomie dazu verpflichtet, ab dem 

Geschäftsjahr 2022 (also bereits für das Geschäftsjahr 2021) bestimmte taxonomie-

bezogene KPIs im (Konzern-)Lagebericht oder einem separaten Nachhaltigkeitsbericht zu 

 
20 Vgl. TEG (2020b), S. 51. 
21 Vgl. TEG (2019), S. 6. 
22 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 1 und Art. 4-8. 
23 Vgl. Richtlinie 2014/95/EU. 
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veröffentlichen.24 Neben Industrieunternehmen können von dieser Berichtspflicht auch 

Finanzmarktakteure betroffen sein. 

Was die taxonomiebezogene Berichtspflicht für Unternehmen angeht, deuten sich allerdings schon 

heute Verschärfungen der aktuellen Regelungen an. So weitet die im April 2021 von der 

Europäischen Kommission vorgeschlagene CSRD, die eine Überarbeitung der NFRD darstellt, den 

Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung auf alle großen Unternehmen aus, und 

zwar unabhängig von deren Kapitalmarktorientierung oder Rechtsform. Gemäß CSRD-Entwurf 

sollen Unternehmen ab einer Beschäftigtenzahl von 250 Mitarbeitenden in Verbindung mit der 

Erfüllung einiger zusätzlicher Kriterien ab 2024 verpflichtende Angaben zu Nachhaltigkeitsas-

pekten auf Basis der Taxonomie machen und diese im Rahmen ihres Lageberichts veröffent-

lichen.25 

Ein ähnlicher Vorstoß findet sich auch in den Empfehlungen des Sustainable Finance-Beirates der 

Bundesregierung, der sich ebenfalls für eine verpflichtende Anwendung der Taxonomie für 

Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden ausspricht.26 Damit scheinen langfristig nicht nur 

kapitalmarktorientierte Unternehmen von der Berichtspflicht betroffen zu sein, sondern auch klei-

nere und mittelständische Unternehmen (KMU), die bisher weniger im Fokus dieser Diskussion 

standen. 

Es ist an dieser Stelle zu betonen, dass die Betroffenheit der KMU von der Taxonomie-Thematik 

nicht zwangsläufig von deren eigener (zukünftiger) Berichtspflicht abhängig ist. Denn es ist zu 

erwarten, dass die Geschäftspartner dieser Unternehmen, die nach heutigem Stand bereits unter 

die Berichtspflicht fallen, ihren Bedarf an aus der Taxonomie resultierenden Nachhal-

tigkeitsinformationen in ihren Lieferketten „durchreichen“ (upstream) oder bei Kunden abfragen 

(downstream). Dadurch können KMU auch heute schon mittelbar von der Taxonomie betroffen 

sein. 

Neben den Folgen der Taxonomie durch die Berichtspflicht hat diese auch Auswirkungen auf 

weitere Themenbereiche in Unternehmen. Eine Übersicht zum Themenspektrum, auf das die 

Taxonomie einen Einfluss hat, gibt Abbildung 2: 

 
24 Vgl. CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz, Art. 1. 
25 Für eine detaillierte Übersicht zu den Inhalten der CSRD vgl. DRSC (2021), S. 2. 
26 Vgl. Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung (2021), S. 21. Aufbauend auf diesen Empfehlungen sieht die 
Sustainable Finance-Strategie der Bundesregierung vor, die Taxonomie kurz- und mittelfristig weiterzuentwickeln, um 
sie als zentrales Rahmenwerk zu stabilisieren. Vgl. Bundesregierung (2021), S. 7 für einen Überblick zu den verschie-
denen Maßnahmen. 
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Abbildung 2: Von der EU-Taxonomie betroffene Themenbereiche in Unternehmen27 

Unter anderem spielt die Unternehmensfinanzierung eine hervorgehobene Rolle. Aktuelle 

Umfragen unter Vertretern der Finanzbranche zeigen, dass die Mehrheit der Befragten davon 

ausgeht, dass die Taxonomie einen Einfluss auf die Finanzierungsfähigkeit von Unternehmen 

haben wird.28 So können unter anderem Hausbanken ihre Kreditzusagen an Unternehmen 

zukünftig an die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen aus der Taxonomie knüpfen, um 

zu prüfen, ob die von ihnen finanzierten Aktivitäten die Kriterien der Taxonomie erfüllen. 

Banken haben an diesen Informationen ein Interesse, weil sie entweder selbst unter die 

Berichtspflicht der Taxonomie-Verordnung fallen oder aber die Bankenaufsicht (BaFin) eine 

intensivere Prüfung der Nachhaltigkeitsleistung der zu finanzierenden Unternehmen verlangt.29 

Ebenfalls denkbar ist, dass Banken im Falle einer Kreditzusage die Finanzierungskonditionen 

eines Kredits an die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie knüpfen, d. h. also diejenigen 

Unternehmen durch geringere Kreditkosten finanziell begünstigen, die nachweisen können, dass 

ihre Geschäftsaktivitäten konform zu den Anforderungen der Taxonomie sind bzw. zukünftig sein 

werden.30 Dadurch ließen sich nachhaltige Investitionsvorhaben kostengünstiger fremdfinanzieren 

als das für nicht-nachhaltige Projekte der Fall wäre. 

 
27 Eigene Darstellung. 
28 Vgl. Cofinpro, VÖB-Service (2021), S. 25. 
29 Vgl. vbw, bayme, vbm (2020), S. 13 f. oder Seidel/Sassen (2021). 
30 Vgl. vbw, bayme, vbm (2020), S. 16. 
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In beiden Fällen kann die Anwendung der Taxonomie für Unternehmen mit zusätzlichen Kosten 

(Kredit- oder Berichtskosten) und Liquiditätsrisiken verbunden sein. Eine Beschäftigung mit 

der Thematik wird daher aus Sicht des Fachkreises nicht nur in großen Unternehmen, sondern 

auch in KMU empfohlen, um potenzielle Mehrkosten sowie finanzielle Risiken zu vermeiden. 

Ein weiterer Aspekt, der für Unternehmen relevant ist, ist die Frage nach dem Zugang zu 

öffentlichen Fördermitteln auf nationaler und europäischer Ebene. Hierzu hat die EU bereits 

angekündigt, dass Teile ihres aufgelegten Konjunkturpaketes „NextGenerationEU“, das mit über 

750 Mrd. EUR zum Wiederaufbau der europäischen Wirtschaft nach der Corona-Pandemie 

beitragen soll, an die Einhaltung europäischer Klimaziele geknüpft werden sollen. Das gleiche gilt 

für den mit über 1.074 Mrd. EUR taxierten Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU.31 Die 

Taxonomie wird dabei an mehreren Stellen als der relevante Referenzrahmen genannt, an dem 

sich Unternehmen bei der Beantragung von Fördergeldern und anderen EU-Finanzhilfen zu 

orientieren haben.32 

Ebenfalls wurde bereits erwähnt, dass Stakeholder wie Kunden, Investoren oder 

Nichtregierungsorganisationen in zunehmendem Maße Anforderungen an eine nachhaltige 

Unternehmensführung stellen. Hier können deshalb auf Unternehmen, die heute noch nicht von 

der Berichtspflicht der Taxonomie-Verordnung betroffen sind, neue Ansprüche zukommen, die eine 

Kommunikation ihrer Nachhaltigkeitsleistung gemäß Taxonomiekriterien notwendig macht. 

Schließlich ist davon auszugehen, dass sich zukünftig auch Rating-Agenturen (Ecovadis, CDP 

etc.) sowie Standardgeber im Bereich „Nachhaltigkeit“ (GRI, ISO etc.) an den Anforderungen der 

Taxonomie orientieren werden und ihre Rahmenwerke für die Nachhaltigkeitsberichterstattung 

entsprechend umstellen. Auch vor diesem Hintergrund ist es für Unternehmen – unabhängig von 

Größe oder Kapitalmarkorientierung – sinnvoll, sich frühzeitig mit den Inhalten der Taxonomie 

vertraut zu machen. 

2.3 Zentrale KPIs der EU-Taxonomie 

In diesem Kapitel werden die konkreten Berichtspflichten der Taxonomie genauer erläutert, weil 

sich daraus für die betroffenen Unternehmen neue Anforderungen an die Bereitstellung von 

nachhaltigkeitsbezogenen Finanzkennzahlen ergeben. 

Grundsätzlich sieht die Taxonomie-Verordnung vor,33 dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeits-

leistung anhand der folgenden KPIs transparent machen müssen: 

 
31 Für einen Überblick zum europäischen Aufbauplan und weiteren Dokumenten vgl. Europäische Kommission (2021a). 
32 Vgl. Handelsblatt (2021), S. 4 und Climate Strategy & Partners, Climate & Company (2020), S. 13. 
33 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 8. 
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▪ Umsatz: Anteil am Umsatz, den ein Unternehmen mit seinen Produkten und 

Dienstleitungen erzielt, die auf Wirtschaftsaktivitäten zurückgehen, welche die Nach-

haltigkeitskriterien der Taxonomie erfüllen (Taxonomie-KPI „turnover“) 

▪ Betriebskosten: Anteil an den Betriebskosten, die einem Unternehmen aus 

Wirtschaftsaktivitäten entstehen, welche die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie 

erfüllen (Taxonomie-KPI „Operating Expenditure“ [Opex]). Hierbei ist zu betonen, dass es 

sich bei den Betriebskosten der Taxonomie um eine spezifische Auslegung dieser 

Kennzahl handelt, die vor allem die „investitionsnahen“ Kosten von Unternehmen umfasst, 

die allerdings nicht kapitalisiert (bilanziert) werden. Beispiele sind Kosten für Forschung und 

Entwicklung, Gebäudesanierung sowie Wartung/Reparatur von Vermögenswerten des 

Sachanlagevermögens.34 

▪ Gesamtinvestitionen: Anteil an den Gesamtinvestitionen, die ein Unternehmen in 

Wirtschaftsaktivitäten investiert, welche die Nachhaltigkeitskriterien der Taxonomie erfüllen 

(Taxonomie-KPI „Capital Expenditure“ [Capex]) 

Hintergrund dieser Berichtspflicht ist, dass einerseits das Thema „Nachhaltigkeit“ stärker in 

Management-Entscheidungen der Unternehmensführung eingebunden werden soll. Anderer-

seits sollen dadurch Investoren ihr Kapital gezielt in nachhaltige Geschäftsmodelle investieren 

können.35 

Für die betroffenen Unternehmen hat das zur Folge, dass sie zukünftig ihre Umsätze, Kosten und 

Investitionen daraufhin untersuchen müssen, wie groß der darin enthaltende „Nachhaltigkeits-

Anteil“ tatsächlich ist.36 Wie bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, ist zu erwarten, dass sich die 

taxonomiebasierte Berichtspflicht im Rahmen der Umstellung von NFRD auf CSRD in absehbarer 

Zeit auf alle großen Unternehmen ausweiten wird. 

 

 
34 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021e, S. 3 für diese und weitere Beispiele. 
35 Vgl. Bloomberg (2020). 
36 Vgl. vbw, bayme, vbm (2020), S. 16 f. 
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3. Zentrale Begriffe der EU-Taxonomie 

Für eine effektive Umsetzung der Taxonomie in der Praxis ist es notwendig, dass ihre Anwender 

die wesentlichen Begriffe und Konzepte, mit denen das Rahmenwerk arbeitet, kennen und 

verstehen. Das vorliegende Kapitel soll als eine Begriffsübersicht dienen, um Controller im sicheren 

Umgang mit der Taxonomie zu unterstützen. 

3.1 Grundkonzept: Die ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivität 

Die Wirtschaftsaktivität ist eines der zentralen Konzepte der Taxonomie und beschreibt konkrete 

Tätigkeiten von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen (z. B. „Herstellung von Batterien“ 

im verarbeitenden Gewerbe oder „Stromerzeugung aus Windkraft“ durch Unternehmen der 

Energiewirtschaft). Derzeit listet die Taxonomie insgesamt 183 Wirtschaftsaktivitäten auf, die 

sich unterschiedlichen Sektoren zuordnen lassen.37 Die Taxonomie beschränkt sich dabei auf 

Wirtschaftsaktivitäten, deren ökologisch nachhaltige Ausgestaltung von der EU-Kommission 

priorisiert wird. 

Mit ökologisch nachhaltigen Wirtschaftsaktivitäten lassen sich sowohl die Bemühungen der 

Realwirtschaft im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmenssteuerung als auch diejenigen der 

Finanzwirtschaft zielorientiert verbinden. 

Die Mehrheit der in der Taxonomie definierten Aktivitäten lassen sich den Unternehmen der 

Realwirtschaft zuschreiben. Diese sollen zukünftig im Rahmen ihres Geschäftsabschlusses 

darüber berichten, ob ihre Aktivitäten sowie die darunterfallenden Produkte und Dienstleitungen 

nachhaltig im Sinne der Taxonomie sind oder nicht. Die Finanzwirtschaft wiederum, so die Idee 

der Taxonomie, soll diese Informationen registrieren, bewerten und in ihre Investitionsstrategien 

einfließen lassen. Die Taxonomie fungiert damit als ein Mechanismus zur Koordinierung von Real- 

und Finanzwirtschaft mit dem Ziel, die Vorgaben des Green Deals zu realisieren. Abbildung 3 fasst 

diese Zusammenhänge zusammen: 

 
37 88 Aktivitäten entfallen auf das Umweltziel „Klimaschutz“ und 95 Aktivitäten auf das Umweltziel „Anpassung an den 
Klimawandel“. Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1 und Delegierte Verordnung (EU) 2021c, Anhang 2. 
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Abbildung 3: Verbindung von Finanz- und Realwirtschaft im Rahmen der EU-Taxonomie38 

Gemäß Taxonomie-Verordnung gilt eine Wirtschaftsaktivität dann als ökologisch nachhaltig, 

wenn sie die in der Taxonomie definierten Konformitätsbedingungen erfüllt.39 Wie diese 

Bedingungen im Einzelnen aussehen, wird in Kapitel 3.3 ausführlich erläutert. Zuvor geht das 

folgende Kapitel auf den Begriff der Taxonomiefähigkeit ein. Denn bevor eine Wirtschaftsaktivität 

als taxonomiekonform klassifiziert werden kann, ist zu prüfen, ob für diese Aktivität eine 

Taxonomiefähigkeit vorliegt. 

3.2 Taxonomiefähigkeit („Taxonomy-Eligibility“) 

Fällt eine Wirtschaftsaktivität in den Gegenstandsbereich der Taxonomie, weil sie Bestandteil der 

in der Taxonomie vorgegebenen Industrieklassifikation ist, dann wird diese Aktivität als 

taxonomiefähig („taxonomy-eligible“) bezeichnet.40 „Eligible“ beschreibt demnach den 

Umstand, dass eine Unternehmensaktivität einer der in der Taxonomie beschriebenen Aktivitäten 

zuzuordnen ist. 

Die Frage, ob eine Aktivität taxonomiefähig ist oder nicht, können Unternehmen anhand der 

delegierten Rechtsakte für die jeweiligen Umweltziele bewerten. Dort ist für jede der in der 

Taxonomie aufgeführten Aktivitäten eine mal mehr, mal weniger detaillierte Beschreibung zu 

finden, die Unternehmen als Orientierung bei der Klassifikation ihrer Aktivitäten heranziehen 

müssen. Eine Unternehmensaktivität ist demnach als „taxonomy-eligible“ zu bezeichnen, wenn sie 

 
38 Eigene Darstellung. 
39 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 3. 
40 Vgl. Climate Strategy & Partners, Climate & Company (2020), S. 6. 
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einer Beschreibung im delegierten Rechtsakt entspricht. Trifft keine der Beschreibungen zu, ist die 

in Frage stehende Wirtschaftsaktivität als „non-eligible“ zu klassifizieren.41 

Abbildung 4 zeigt einen Ausschnitt aus dem delegierten Rechtsakt für das Umweltziel 

„Anpassung an den Klimawandel“, in dem die Beschreibung für die Aktivität „Herstellung von 

Batterien“ dargestellt ist: 

 

Abbildung 4: Beschreibung der Aktivität „Herstellung von Batterien“42 

Für Unternehmen, die unter die NFRD fallen und bereits ab dem Geschäftsjahr 2022 (also für das 

Geschäftsjahr 2021) ihre Aktivitäten taxonomiebezogen berichten müssen gilt, dass für diese 

erste Berichtsperiode anzugeben ist, wie hoch der Anteil an Umsatz, Gesamtinvestitionen und 

Betriebsausgaben ist, der auf Aktivitäten entfällt, die „taxonomy-eligible“ sind. Ab dem 

Geschäftsjahr 2023 (für das Geschäftsjahr 2022) ist dann auch über die Taxonomiekonformität von 

Wirtschaftsaktivitäten Auskunft zu geben.43 Das nächste Kapitel stellt den Begriff der Taxo-

nomiekonformität genauer vor. 

3.3 Taxonomiekonformität („Taxonomy-Alignment“) 

Taxonomiekonform, oder „taxonomy-aligned“, sind alle taxonomiefähigen Wirtschaftsaktivitäten, 

die den in der Taxonomie definierten Konformitätsbedingungen entsprechen.44 Diese 

Konformitätsbedingungen umfassen drei Aspekte:45 

1. Leistung eines substanziellen Beitrags zur Erreichung eines oder mehrerer in der 

Taxonomie genannten Umweltziele (siehe Kapitel 3.3.1) 

2. Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen (siehe Kapitel 3.3.2) 

 
41 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021d, Art. 10. 
42 Entnommen aus: Delegierte Verordnung (EU) 2021c, Anhang 2, S. 55. 
43 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021d, Art. 10. 
44 Vgl. WBCSD (2020), S. 6. 
45 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 3. 
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3. Einhaltung von sozialen Mindeststandards (siehe Kapitel 3.3.3) 

Zur Bewertung der ersten beiden Bedingungen sind in der Taxonomie technische Bewertungs-

kriterien definiert, die in Kapitel 3.3.4 beschrieben werden. 

 

3.3.1 Substanzieller Beitrag zu den Umweltzielen („Substantial Contribution“) 

Um als ökologisch nachhaltig zu gelten, muss eine Wirtschaftsaktivität zu mindestens einem der in 

der Taxonomie definierten Umweltziele einen substanziellen Beitrag leisten (Bedingung 1), d. h. 

auf die Erreichung dieser Ziele einzahlen. Die Taxonomie definiert insgesamt sechs Umwelt-

ziele:46 

1. Klimaschutz 

2. Anpassung an den Klimawandel 

3. Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 

4. Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft 

5. Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung 

6. Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und Ökosysteme 

Der Unterschied zwischen Aktivitäten zum Schutz des Klimas (Ziel 1) und Aktivitäten zur 

Anpassung an den Klimawandel (Ziel 2) liegt darin, dass es im ersten Fall um die Bekämpfung 

der Ursachen des Klimawandels geht (z. B. Reduzierung von CO2 durch Förderung erneuerbarer 

Energien oder nachhaltiger Mobilität). Im zweiten Fall geht es um die Auswirkungen des 

Klimawandels und es wird versucht, diese durch gezieltes Gegensteuern zu kompensieren (z. B. 

durch Aufforstung oder Diversifizierung von Getreide, um resilienter gegen extreme Dürren oder 

Überschwemmungen zu werden). 

Für die ersten beiden Umweltziele existiert bereits ein delegierter Rechtsakt, in welchem 

technische Bewertungskriterien festgelegt sind, nach denen relevante Wirtschaftsaktivitäten 

hinsichtlich ihres substantiellen Beitrags zu den Umweltzielen bewertet werden können.47 

Beispielhaft wird in Abbildung 5 der Beitrag der Aktivität „Herstellung von Eisen und Stahl“ für das 

Umweltziel „Klimaschutz“ dargestellt, der nur dann als wesentlich gilt, wenn die definierten 

Schwellenwerte in den Leistungsanforderungen der technischen Bewertungskriterien 

eingehalten werden: 

 
46 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 9. 
47 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1 und Delegierte Verordnung (EU) 2021c, Anhang 2. 



 

23 

 

Abbildung 5: Technische Bewertungskriterien für die Aktivität „Herstellung von Eisen und Stahl“48 

Für die restlichen vier Umweltziele plant die EU-Kommission die Veröffentlichung eines weiteren 

delegierten Rechtsakts inklusive technischer Bewertungskriterien im Jahr 2022.49 

3.3.2 Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen („Do No Significant Harm“) 

Das „Do No Significant Harm“ (DNSH)-Prinzip stellt die zweite Konformitätsbedingung der 

Taxonomie dar. Diese besagt, dass eine Unternehmensaktivität nur dann als ökologisch nachhaltig 

im Sinne der Taxonomie gelten kann, wenn neben ihrem substanziellen Beitrag zu mindestens 

einem Umweltziel gleichzeitig sichergestellt ist, dass diese Aktivität keines der anderen Ziele 

erheblich beeinträchtigt. 

 
48 Entnommen aus: Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1, S. 61 f. 
49 Vgl. Europäische Kommission (2021e). 
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Was als erhebliche Beeinträchtigung gilt, ist in Art. 17 der Taxonomie-Verordnung geregelt.50 

Noch konkreter wird allerdings der delegierte Rechtsakt, der analog zu den Bewertungskriterien 

des substanziellen Beitrags für jede Aktivität technische Bewertungskriterien zur Prüfung des 

DNSH-Prinzips definiert. 

Für die Umsetzung der Taxonomie in Unternehmen bedeutet das, dass für jede 

Wirtschaftsaktivität stets auf Ebene der Einzelaktivität individuell geprüft werden muss, inwiefern 

diese sowohl die technischen Kriterien zur Bewertung des substanziellen Beitrags (Bedingung 1) 

als auch diejenigen zur Bewertung des DNSH-Prinzips (Bedingung 2) erfüllt. Für beide Aspekte ist 

der delegierte Rechtsakt als Orientierung heranzuziehen.51 

3.3.3 Soziale Mindeststandards („Social Minimum Safeguards“) 

Die dritte Konformitätsbedingung der Taxonomie befasst sich mit den sozialen Mindeststandards, 

die Unternehmen bei der Durchführung ihrer Wirtschaftsaktivitäten einhalten sollen. Die 

Taxonomie-Verordnung schreibt dazu vor, dass Unternehmen, deren Wirtschaftstätigkeiten in den 

Anwendungsbereich der Taxonomie fallen, einen gewissen sozialen Mindestschutz in ihrer 

Geschäftstätigkeit sicherstellen müssen. Dazu sind Verfahren und Prozesse zu implementieren 

und durchzuführen, die auf die Einhaltung der folgenden Standards abzielen:52 

▪ OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen 

▪ Leitprinzipen der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte 

▪ ILO Kernarbeitsnormen und 

▪ Internationale Menschenrechtscharta 

Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Berichterstattung zu den sozialen Mindeststandards auf 

Konzern- bzw. Unternehmensebene erfolgen kann, wie dies aktuell den Anschein hat, oder ob 

dies perspektivisch ebenfalls auf Aktivitätsebene gefordert wird. 

3.3.4 Technische Bewertungskriterien („Technical Screening Criteria“) 

Die technischen Bewertungskriterien der Taxonomie definieren die Leistungsanforderungen an 

eine Wirtschaftsaktivität im Hinblick darauf, ob diese Aktivität als nachhaltig, und damit als 

taxonomiekonform, klassifiziert werden kann. Diese Leistungsanforderungen sind für die 

Umweltziele „Klimaschutz“ und „Anpassung an den Klimawandel“ im delegierten Rechtsakt 

beschrieben und spezifisch für jede Aktivität festgelegt.53 

 
50 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 17. 
51 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1 und Delegierte Verordnung (EU) 2021c, Anhang 2. 
52 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 18. 
53 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021a, S. 2. 
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Wie bereits erwähnt, lässt sich anhand der technischen Bewertungskriterien prüfen, inwiefern eine 

Wirtschaftsaktivität einen substanziellen Beitrag zu den Umweltzielen leistet (Bedingung 1) und ob 

sie darüber hinaus das DNSH-Prinzip erfüllt (Bedingung 2). Damit werden die technischen 

Bewertungskriterien zu einem zentralen Baustein der Taxonomie, da sie eine Operationalisierung 

der ersten beiden Konformitätsbedingungen des Rahmenwerks ermöglichen. 

3.3.5 Reporting von taxonomiekonformen Wirtschaftsaktivitäten 

Sind die technischen Bewertungskriterien für „Substantial Contribution“ und „DNSH“ sowie die 

sozialen Mindeststandards erfüllt, lassen sich in einem nächsten Schritt die unter die jeweilige 

Aktivität fallenden Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens sowie die damit 

verbundenen Umsätze und Ausgaben zuordnen. 

Für die Berichterstattung ist diese Zuordnung von entscheidender Bedeutung, weil Unternehmen 

perspektivisch dazu verpflichtet sind, im (Konzern-)Lagebericht ihre taxonomiekonformen 

Umsätze, Betriebskosten und Investitionsausgaben zu berichten (siehe Kapitel 2.3).54 Dafür 

sieht die Taxonomie bestimmte Tabellenformate vor, die im delegierten Rechtsakt zu Artikel 8 der 

Taxonomie-Verordnung spezifiziert und in Abbildung 6 beispielhaft für den Umsatz dargestellt 

sind:55 

Zu den taxonomiekonformen Investitionsausgaben können darüber hinaus Ausgaben gezählt 

werden, die im Rahmen eines fünfjährigen Investitionsplans (Capex-Plan) festgelegt sind, und die 

darauf abzielen, entweder Aktivitäten, die bereits taxonomiekonform sind („taxonomy-aligned“ 

activities) auszuweiten oder aber taxonomiefähige Aktivitäten („taxonomy-eligible“ activities) 

taxonomiekonform zu machen.56 

 
54 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021a, S. 6. 
55 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021d, Art. 2. 
56 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021e, S. 2. 
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Abbildung 6: Reporting-Struktur der EU-Taxonomie für den taxonomiekonformen Umsatz57 

3.4 Grüne Aktivitäten, Ermöglichende Aktivitäten, Übergangsaktivitäten 

Im Zusammenhang mit der Taxonomie lassen sich drei Ausprägungen von Wirtschaftsaktivitäten 

unterscheiden. Diese können in grüne Aktivitäten, ermöglichende Aktivitäten und Übergangs-

aktivitäten gegliedert werden. 

Für alle drei Arten von Aktivitäten sieht der delegierte Rechtsakt – mal mehr, mal weniger 

detaillierte – technische Bewertungskriterien vor (sowohl für „Substantial Contribution“ als auch für 

„DNSH“).58 Der Unterschied, so die bisherige Lesart der Taxonomie, scheint jedoch in der Art und 

Weise zu liegen, wie der Beitrag dieser Wirtschaftsaktivitäten zur Nachhaltigkeit zu Stande 

kommt. 

Im Zusammenhang mit grünen Aktivitäten (Green Activities) spricht die Taxonomie häufig von 

der sogenannten Eigenleistung („own performance“) dieser Aktivitäten. Hintergrund ist, dass der 

substanzielle Beitrag zur Erreichung der in der Taxonomie definierten Umweltziele aus der 

Durchführung dieser Aktivitäten selbst hervorgeht, ohne dabei eines der übrigen Umweltziele 

 
57 Entnommen aus: Delegierte Verordnung (EU) 2021e, S. 9 f. 
58 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1 sowie Delegierte Verordnung (EU) 2021c, Anhang 2. 
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negativ zu beeinträchtigen. Beispiele für grüne Aktivitäten im Sinne der Taxonomie sind die 

emissionsarme Erzeugung von Energie59 oder die Herstellung von Wasserstoff.60 

Ermöglichende Wirtschaftsaktivitäten (Enabling Activities) sind Wirtschaftsaktivitäten, die 

andere Aktivitäten dabei unterstützen, ihren Nachhaltigkeitsbeitrag im Sinne der Taxonomie zu 

gewährleisten. Konkret bedeutet das, dass der substanzielle Beitrag einer Ermöglichungsaktivität 

zu einem der Umweltziele nicht unmittelbar in deren ökologischer Eigenleistung begründet liegt, 

sondern darin, dass sie durch Herstellung von bestimmten Produkten und Dienstleistungen andere 

Wirtschaftsaktivitäten dabei unterstützt, einen solchen Beitrag zu leisten.61 

Ein Beispiel für eine Enabling Activity ist die Herstellung von emissionsarmen Verkehrs-

technologien, weil dadurch die Erbringung von Transportdienstleistungen (durch Züge, Schiffe, 

Autos etc.) CO2-ärmer gestaltet werden kann. Ob der Beitrag dieser Wirtschaftsaktivität zum 

Klimaschutz substanziell ist oder nicht, und ob die Aktivität die DNSH-Kriterien erfüllt, entscheidet 

sich auch hier anhand der vorgegebenen technischen Bewertungskriterien des delegierten 

Rechtsakts.62 

Für Unternehmen bedeutet das, dass bestimmte Unternehmensaktivitäten durch ihre 

„Ermöglichungsleistung“ ebenfalls als nachhaltig klassifiziert werden können („taxonomy-

aligned“), obwohl ihre Eigenleistung möglicherweise nicht wesentlich zur Erreichung der 

Umweltziele beiträgt. Dennoch spielen derartige Wirtschaftsaktivitäten, z. B. für den Klimaschutz, 

eine wichtige Rolle, da durch sie die CO2-Bilanz von anderen Aktivitäten verbessert werden kann.63 

Im Gegensatz dazu werden Übergangsaktivitäten (Transition Activities) als Wirtschaftsaktivitäten 

bezeichnet, welche die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft unterstützen und für die 

es aktuell (noch) keine CO2-armen Alternativen gibt, die technisch durchführbar und/oder 

wirtschaftlich sinnvoll sind.64 Ein Beispiel für das Umweltziel „Klimaschutz“ ist die Zement-

produktion, die gewisse Emissionswerte nicht übersteigen darf.65 

Für Transition Activities existieren ebenfalls technische Bewertungskriterien, die sich unter 

anderem an den niedrigsten Treibhausgasemissionen des jeweiligen Sektors orientieren (Best-in-

class-Ansatz). Ferner dürfen Transition Activitites weder die Entwicklung von CO2-armen 

 
59 Vgl. TEG (2020b), S. 14 f. 
60 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1, S. 63. 
61 Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 16. 
62 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1, S. 46 ff. Darüber hinaus darf eine Enabling Activity nicht zu Lock-
in-Effekten bei Vermögenswerten führen, die einem oder mehreren der definierten Umweltziele der Taxonomie abträglich 
sind. Außerdem muss eine Lebenszyklusbetrachtung dieser Aktivität positive Auswirkungen auf die Umwelt konstatieren. 
Vgl. Verordnung (EU) 2020/852, Art. 16. 
63 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021a, S. 12. 
64 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021a, S. 12. 
65 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1, S. 57 ff. 
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Alternativen behindern noch zu Lock-in-Effekten bei CO2-intensiven Vermögenswerten führen.66 

Werden diese Kriterien eingehalten, können auch Transition Activities, zumindest solange noch 

keine nachhaltigere Alternative existiert, als „taxonomy-aligned“ klassifiziert werden. Abbildung 

7 fasst die drei Arten von Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der Taxonomie nochmals zusammen: 

 

Abbildung 7: Drei Arten von Wirtschaftsaktivitäten innerhalb der EU-Taxonomie67 

3.5 NACE Codes 

Ein weiteres zentrales Konzept im Rahmen der Taxonomie sind die sogenannten NACE Codes. 

Die Abkürzung „NACE“ steht für „Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européennes“ und meint die „Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den 

Europäischen Gemeinschaften“. Die NACE stellt die Gesamtheit aller klassifizierten 

Wirtschaftsaktivitäten in der europäischen Union dar und ist in vier Bereiche aufgeteilt: 

Abschnitte, Abteilungen, Gruppen und Klassen. Während die Abschnitte alphabetisch 

fortlaufend mit Buchstaben gekennzeichnet sind, folgen die Abteilungen, Gruppen und Klassen 

einem spezifischen Nummerncode, dem NACE Code.68 

NACE Codes sind demnach mehrstellige Nummernkombinationen, die eine eindeutige 

Klassifizierung von Wirtschaftsaktivitäten innerhalb eines Wirtschaftssektors erlauben. Ähnlich 

einer Kontonummer in einem betriebswirtschaftlichen Kontenrahmen, gibt der NACE Code einer 

Aktivität Auskunft über die exakte Position der Aktivität im Rahmen der Gesamtheit aller dort 

aufgelisteten Wirtschaftsaktivitäten. Dieser Systematik folgend lässt sich eine Wirtschaftsaktivität 

zweifelsfrei in die NACE-Klassifizierung einordnen. 

Die Aktivität „Herstellung von Wasserstoff“ der Taxonomie beispielsweise wird im delegierten 

Rechtsakt für das Umweltziel „Klimaschutz“ dem NACE Code C20.11 zugeordnet,69 wobei C den 

 
66 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021a, S. 12. 
67 Eigene Darstellung. 
68 Vgl. Eurostat (2008), S. 15 f. 
69 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021b, Anhang 1, S. 63. 
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Wirtschaftssektor „Verarbeitendes Gewerbe“ beschreibt, 20 bzw. 20.1 die entsprechende Abtei-

lung und Gruppe innerhalb des Sektors identifiziert und 20.11 die konkrete Klasse zuordnet. 

Angemerkt werden sollte auch, dass zahlreiche in der Taxonomie aufgeführte Aktivitäten nur einen 

drei- bzw. zweistelligen Nummerncode haben und damit nur auf Ebene der „Gruppe“ oder 

„Abteilung“ zugeordnet werden. Darüber hinaus führt die Taxonomie auch einige Aktivitäten auf, 

die aktuell keinen NACE Code besitzen. 

Hintergrund ist, dass in der Taxonomie Wirtschaftsaktivitäten aufgenommen wurden, die 

besonders emissionsrelevant sind, allerdings bis dato nicht im ursprünglichen NACE-System 

enthalten waren und somit keinem eigenen Code zuzuordnen sind. Gleichzeitig ist es nicht das 

Ziel der Taxonomie, alle Aktivitäten der NACE mit Kriterien abzubilden, sondern lediglich 

diejenigen, die einen wesentlichen Beitrag zu einem der Umweltziele leisten können bzw. unter 

das DNSH-Prinzip fallen. Wie die Taxonomie generell, so befinden sich auch die NACE Codes 

aktuell in Überarbeitung, weshalb mit weiteren Änderungen in diesem Bereich gerechnet werden 

muss. 
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4. Chancen, Herausforderungen und Aufgabenpakete der EU-Taxonomie-Implementierung 

am Beispiel der Deutschen Post DHL (DPDHL) 

In diesem Kapitel werden neben Chancen und Herausforderungen auch Aufgabenpakete 

beschrieben, welche bei der Interpretation der EU-Taxonomie zu bearbeiten sind. Dabei wird an 

einigen Stellen auf konkrete Beispiele der Deutsche Post DHL Group eingegangen, die im 

Folgenden mit DPDHL abgekürzt wird. Dies soll einer besseren Veranschaulichung konkreter 

Aufgaben und Problemfelder dienen. 

4.1 Chancen für Unternehmen im Rahmen der EU-Taxonomie-Implementierung 

Im Rahmen des Aufbaus einer Taxonomie-Berichterstattung sollten Unternehmen neben dem 

Aufbau eines mit dem Rechtsrahmen konformen Berichtswesen auch die Chancen nutzen, die sich 

aus diesem Reporting ergeben. Dadurch kann aus dem nötigen Aufwand ein möglichst großer 

Nutzen gezogen werden. So zeigen die bisherigen Erfahrungen von DPDHL im Umgang mit der 

Taxonomie, dass deren Anwendung diverse Chancen birgt, die konkreten Nutzen für die 

Unternehmen bedeuten können. 

Der Taxonomie ist inhärent, die Resilienz des Unternehmens gegenüber diversen Aspekten des 

Klimawandels aufzuzeigen. Dies kann direkt genutzt werden. Beispielsweise wird der Preis für CO2 

in den kommenden Jahren stark ansteigen70 und künftige Effizienzgewinne werden damit immer 

mehr Kosten vermeiden. Auch die Maßnahmen des Unternehmens, um sich gegen die Folgen der 

Erderwärmung, wie Wirbelstürme oder Überschwemmungen, zu rüsten, zeigen sich nicht nur im 

Reporting. Tatsächlich stärken sie auch die physische Resilienz der Produktionsmittel und damit 

gleichzeitig das Vertrauen von Anlegern und eigenen Mitarbeitenden in die Robustheit des 

Geschäftsmodells. 

Für die europäische Wirtschaft wird neben den Maßnahmen zur Steigerung der Klimaresilienz vor 

allem die Dekarbonisierung der Produktionsmittel und Geschäftsprozesse in den nächsten 

Jahren ein großes Thema sein. Hier ergeben sich Möglichkeiten für Produkte mit dem 

Wettbewerbsvorteil „CO2-frei“ bzw. „nachhaltig“. Beispiele sind der CO2-freie Transport von Gütern 

oder der taxonomie- bzw. klimawandelkonforme Bau oder die Renovierung von Häusern, die dann 

von Bauherren entsprechend bilanziert und berichtet werden können. 

Basierend auf den Informationen, die für die Taxonomie zu sammeln sind, sollte darüber hinaus 

geprüft werden, welche weiteren Reporting-Rahmenwerke (u.a. GRI) und Ratings (u.a. CDP) mit 

(zusätzlichen) Informationen bedient werden können. So kann das Taxonomie-Reporting einen 

Mehrwert für das bereits etablierte Reporting bieten. Für die in der Taxonomie-Regulierung 

 
70 Vgl. dazu das aktualisierte Brennstoffemissionshandelsgesetz unter Bundestag (2021). 
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enthaltenen Aktivitäten bzw. für die eingesetzten Assets sollten die Screening-Kriterien einen 

geeigneten Benchmark für die Weiterentwicklung zu einem CO2-neutralen Unternehmen bieten. 

Dies ermöglicht eine einfache Validierung der bisher aufgestellten Klimaversprechen gegenüber 

einem externen Maßstab. 

Darüber hinaus steigt die Anzahl der Fördermöglichkeiten, die von der EU im Rahmen des Green 

Deals ausgeschrieben werden (siehe Kapitel 2.2). Immer mehr dieser Förderungen sind dabei an 

Kriterien der Taxonomie gebunden. Entscheidend ist deshalb, das Thema „EU-Taxonomie“ 

frühzeitig auf seine Bedeutung für die strategische Ausrichtung des Unternehmens zu prüfen. 

4.2 Aufgabenpakete und Herausforderungen der EU-Taxonomie-Implementierung 

4.2.1 Initiierung 

Die Umsetzung der Taxonomie benötigt Expertise aus diversen Funktionsbereichen und stellt 

einen signifikanten Aufwand dar. So ist bei DPDHL ein Projekt für die Umsetzung der Taxonomie 

aufgesetzt worden, in dem mehrere Personen Vollzeit tätig sind, die von diversen Fachexperten 

zeitanteilig unterstützt werden. Es erscheint realistisch, dass dieses Projekt in Summe eine Laufzeit 

von zwei Jahren haben wird. Gesteuert wird das Projekt aus dem Top-Management des Finanz-

bereichs. 

Zu Beginn des Projektes wurden weitere Funktionen identifiziert, die ergänzend zur Finanzfunktion 

benötigt werden. Denn es ist für die Umsetzung der Taxonomie ein tiefgreifendes Wissen über 

die in der Produktion/Dienstleistung verwendeten Anlagegüter, wie Transportmittel, Anlagen oder 

Gebäude, nötig. So sind neben den Controllern der verschiedenen Divisionen auch Kollegen aus 

den operativen Bereichen und dem Flottenmanagement sowie Real Estate im Projekt involviert.  

Durch die EU-Kommission ist für die Berichterstattung über das Jahr 2021 vorgesehen, dass es 

„nur“ nötig sein soll, zu berichten, welchen Umsatz, welche Betriebskosten und welche 

Gesamtinvestitionen mit Geschäftsaktivitäten zusammenhängen, die taxonomiefähig („eligible“) 

sind bzw. dies eben nicht sind. Dabei ist es sowohl für die Berechnung als auch für die Prüfung 

dieser Zahlen notwendig, Werte intern pro KPI und Taxonomie-Aktivität zu berechnen. 

Für das Berichtsjahr 2022 und darüber hinaus sollen Finanzinformationen der taxonomie-

fähigen Aktivitäten mit dem Ergebnis des Screenings zusammengeführt werden, um dem 

vorgeschriebenen Reportingformat der Taxonomie zu entsprechen, welches weiter vorne bereits 

beschrieben wurde (siehe Kapitel 3.3.5). Die Reporting-Kaskade für den KPI „Umsatz“ stellt sich 

wie folgt dar: 
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Abbildung 8: Reporting-Kaskade für den taxonomierelevanten Umsatz71 

Ab dem Jahr 2024 sollen zusätzlich die Vorjahreswerte für die taxonomiekonformen Anteile der 

Aktivität berichtet werden. 

Aus diesen Berichtsanforderungen haben sich zwei Fokusthemen zur Implementierung der 

Taxonomie herausgebildet. Dies sind einerseits der Aufbau der Finanzinformationen mit einer 

Zuordnung zu den taxonomierelevanten Aktivitäten für das Reporting des ersten Jahres, sowie 

andererseits die Identifikation und das Screening der relevanten Taxonomie-Aktivitäten, die ab 

dem zweiten Berichtsjahr notwendig werden. Zu diesem Zeitpunkt wird beides im Reporting 

kombiniert, um basierend auf den finanziellen KPIs „Umsatz“, „Capex“ und „Opex“ ausweisen zu 

können, wie groß der ökologisch nachhaltige Geschäftsanteil der DPDHL ist. In Abbildung 9 sind 

diese Zusammenhänge abgebildet. 

 

Abbildung 9: Implementierung der EU-Taxonomie bei der DPDHL72 

 
71 Eigene Darstellung. 
72 Eigene Darstellung. 

- 
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Da sich die EU-Taxonomie in ihrer Herangehensweise und Komplexität stark von der bisherigen 

Nachhaltigkeitsberichterstattung unterscheidet, ist es nötig, zuerst an einigen zentralen Stellen 

Wissensaufbau zu betreiben. Dieses Wissen kann dann später in die Organisation weitergegeben 

werden. Wie bei den Regelwerken der Finanzberichterstattung ist es notwendig, sich intensiv mit 

der Taxonomie-Gesetzgebung und den dazugehörigen Regelwerken zu beschäftigen. Dies wird 

hier ausdrücklich betont, weil der dafür nötige Aufwand nicht unterschätzt werden sollte. 

Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist der zentrale Bezugspunkt der Taxonomie die 

unternehmerische Aktivität. Zu Beginn sollten also diejenigen Aktivitäten identifiziert werden, die 

für das jeweilige Unternehmen Relevanz besitzen. Hier ist es vor allem wichtig zu verstehen, ob 

die generisch beschriebenen Aktivitäten praktisch im Unternehmen vorkommen – unabhängig 

davon, ob sie letztendlich ein eigenständiges Produkt oder eine eigenständige Dienstleistung 

darstellen. 

Im Rahmen des Projektes wurde eine Übersicht über alle Aktivitäten entlang der NACE Codes 

erstellt. Dies umfasst alle Aktivitäten unabhängig davon, ob die Aktivitäten in der Taxonomie 

beschrieben sind oder nicht. Denn wie in Kapitel 2.1 erwähnt wurde, ist eine Erweiterung der 

Taxonomie-Gesetzgebung für die kommenden Jahre angekündigt. So werden zukünftig 

voraussichtlich viele weitere Aktivitäten mit Screening-Kriterien aufgenommen. Hier sollte es nicht 

jedes Mal nötig sein, erneut prüfen zu müssen, ob für DPDHL relevante Aktivitäten enthalten sind. 

Auch möchte das Projekt die Frage beantworten können, welche „non- eligible“-Aktivitäten, wie 

zurzeit beispielsweise die Zollabfertigung oder Philatelie, Bestandteil der Geschäftsaktivitäten sind. 

Es hat sich im Rahmen des Projektes schon jetzt als hilfreich erwiesen, von Anfang an das 

Gespräch mit dem Wirtschaftsprüfer zu suchen und sowohl das Vorgehen als auch die 

inhaltliche Auslegung der Taxonomie mit diesem zu besprechen. Auch kann so die Taxonomie 

direkt mit in die Planung des Audits für den Geschäftsbericht integriert werden. 

4.2.2 Durchführung des Screenings der EU-Taxonomie-Aktivitäten 

Für den Teil der Geschäftsaktivitäten, die als taxonomiefähig („eligible“) identifiziert worden sind, 

kann nun das oben beschriebene Screening der Aktivitäten im Sinne der Taxonomie starten. Je 

nach Aktivität sind hier sehr spezifische Bewertungskriterien, oft auf Basis von einzelnen 

Anlageklassen, zu prüfen. Dabei sind für die technischen Bewertungskriterien teilweise sehr viele 

detaillierte technische Informationen für die einzelnen Sachanlagen zu sammeln. So sind für 

transportbezogene Aktivitäten z. B. Informationen für alle Autos, LKWs und Fahrräder zu erheben. 

Diese umfassen u.a. Motortyp, Verbrauch, Lärmemissionen von Motor und Reifen, Abriebklasse 

der Reifen und den Anteil der recycelbaren Materialien in Prozent der gesamten Fahrzeugmasse.  



 

34 

Ausgehend von den taxonomiefähigen Aktivitäten hat DPDHL im Rahmen von Piloterhebungen 

relevante Anlageklassen identifiziert, für die notwendige Detailinformationen gesammelt werden 

müssen. Hier ist es hilfreich, vorab die zu erreichenden Grenzwerte zu bestimmen und darauf 

aufbauend zu bewerten, für welche Asset-Klassen ein Screening überhaupt erfolgreich sein kann. 

Denn die in den Bewertungskriterien beschriebenen Hürden, sowohl für den substanziellen Beitrag 

als auch für die DNSH-Kriterien, sind sehr hoch. So sind die für Fahrzeuge erlaubten 

Emissionsgrenzen so niedrig, dass es faktisch so gut wie keine Fahrzeuge mit Verbrennermotoren 

gibt, welche diese Werte erfüllen können. Dies grenzt die Bereiche, für die Daten ermittelt werden 

müssen, teilweise stark ein. Um nicht dauerhaft einen separaten Prozess für das Taxonomie-

Screening zu etablieren, werden zukünftig systembasiert die taxonomierelevanten Informationen 

gespeichert. 

Das Berichten der taxonomiekonformen Anteile der Aktivitäten ist erst für den Geschäftsbericht 

über das Geschäftsjahr 2022, also ab 2023 vorgeschrieben. Es hat sich allerdings bei DPDHL 

gezeigt, dass es sinnvoll ist, sich schon jetzt mit dem Thema zu beschäftigen, denn viele 

Herausforderungen beim Screening werden erst sichtbar, wenn man sich im Detail mit den Daten 

und ihrer Beschaffung beschäftigt. So gilt es beispielsweise, eine sehr große Menge an 

Informationen zu sammeln, die bisher häufig nicht bzw. nicht digital vorliegen. Ein Beispiel aus 

dem Bereich der DNSH-Kriterien sind die Informationen über Emissionsklassen für Lärm und 

Abrieb der Reifen, die für alle Elektrofahrzeuge der Flotte ermittelt werden müssen. So sind 

Elektrofahrzeuge, da emissionsfrei, zwar in den Kriterien zur Bestimmung des substanziellen 

Beitrags zur CO2-Minderung enthalten, aber nur dann konform, wenn sie die anderen Umweltziele 

nicht gefährden (siehe Kapitel 3.3.2 zum DNSH-Prinzip). 

Leider sind die Bewertungskriterien im Detail oft noch unklar und inkonsistent. So sind die 

Emissionswerte für Reifen aktuell nur auf Basis einer Datenbank verfügbar, die nicht öffentlich 

zugänglich ist. Auch wird bei den Grenzwerten nicht zwischen Sommer- und Winterreifen 

differenziert. Stand heute erreichen Winterreifen die Grenzwerte, die eher für Sommerreifen 

passend scheinen, faktisch nicht. Unklar ist daher, auf welche Reifen die Kriterien anzuwenden 

sind oder wie damit zu verfahren ist, wenn die DNSH-Kriterien nur für gewisse Perioden des Jahres 

eingehalten werden können. Auch sind die DNSH-Kriterien für die Herstellung von Elektroautos 

andere als diejenigen für den Betrieb von Elektroautos. 

DPDHL betreibt ein internationales Geschäft und ist dadurch in den meisten Ländern der Welt tätig. 

Daraus ergeben sich bei der Anwendung der Taxonomie weitere Herausforderungen. Denn die 

Taxonomie orientiert sich sehr an den europäischen Gegebenheiten, fordert aber eine 

weltweite Anwendung. Doch in Europa definierte Umweltzertifikate, z. B. für Gebäude, sind nicht 

international verfügbar. Es ist daher zu prüfen, ob es vergleichbare lokale Zertifikate gibt. Auch 

sind Zertifizierungen/Prüfungen, die in Europa vorgeschrieben sind, in vielen Teilen der Erde nicht 
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verpflichtend. Hier muss in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer festgelegt werden, was im Sinne 

der Taxonomie als Nachweis akzeptabel ist. 

Das Sammeln der Informationen für das Screening der Substantial Contribution- und DNSH-

Kriterien benötigt viel Zeit; allein deswegen ist es sinnvoll, früh mit Piloterhebungen zu starten, um 

Erfahrungen zu sammeln.  

Stand heute ist es in der Taxonomie nicht explizit geregelt, wie mit dem Teil des Geschäfts 

verfahren werden soll, das durch Fremdvergabe an Geschäftspartner durch Dritte erbracht wird. 

Es kann schon für das eigene Geschäft schwierig sein, alle Informationen zu sammeln, die für das 

Screening notwendig sind. Für fremdvergebene Aktivitäten gibt es noch die zusätzliche 

Komplikation, dass es keinen unmittelbaren Zugriff für das berichtende Unternehmen auf die zu 

prüfenden Assets gibt. Dies macht es partiell unmöglich, diesen Teil des Geschäfts prüfungssicher 

zu screenen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich diese Aktivitäten nicht für ein Reporting 

als „taxonomiekonform“ qualifizieren können. In der Folge können sich hieraus neue Heraus-

forderung für den Einkauf, aber auch für eigentlich nicht direkt durch die Taxonomie betroffene 

kleinere Zulieferer ergeben. 

Die Einhaltung der sozialen Mindeststandards ist bei DPDHL schon heute in der Human Rights 

Policy verankert und wird über interne Kontrollen adressiert. Daher kann hier auf das existierende 

Kontroll-Rahmenwerk zurückgegriffen werden, um die Einhaltung aller geforderten Sorg-

faltspflichten nachzuweisen. Es muss jedoch fortlaufend sichergestellt werden, dass die 

existierenden Kontrollen alle Risiken aus den in der Taxonomie aufgeführten sozialen Rah-

menwerken (siehe Kapitel 3.3.3) abdecken.  

4.2.3 Zuordnung der Finanzinformationen zu EU-Taxonomie-Aktivitäten 

Um in Zukunft Umsatz, Betriebskosten und Gesamtinvestitionen bezogen auf Taxonomie-

Aktivitäten berichten zu können, ist es nötig, eine hierfür passende Datenbasis aufzubauen. Die 

Geschäftsaktivitäten von DPDHL sind dabei meist eine Kombination verschiedener in der 

Taxonomie beschriebener Aktivitäten. Auf dieser Gliederungsebene werden die Finanz-

informationen bisher noch nicht berichtet. So beinhaltet eine Sendung u.a. die folgenden 

Aktivitäten:  

▪ Abholung  

▪ Sortierung 

▪ Transport vom Start- zum Ziel-Sortierzentrum  

▪ Zustellung 
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Der Umsatz der Sendung bezieht sich dabei auf die Summe aller Aktivitäten, denn die 

Dienstleistung des Transportes ist erst dann erbracht, wenn die Sendung den richtigen Adressaten 

erreicht hat. Wenn Umsatz, Kosten oder Investitionen nicht direkt einer Aktivität zugeordnet werden 

können, so soll mit passenden Schlüsseln verteilt werden.73 Hier muss ein Schlüssel gefunden 

werden, der eine „faire“ Verteilung auf die Aktivitäten erlaubt und darüber hinaus mit 

angemessenem Aufwand ermittelt werden kann. Dafür ist zu prüfen, ob eine solche Verteilung 

bereits mit verfügbaren Informationen möglich ist. 

Bei DPDHL werden unterschiedliche Schlüssel für die verschiedenen Geschäftsbereiche benötigt. 

So erscheinen kostenbasierte Verteilungsschlüssel in vielen Fällen als eine gute Grundlage für 

die Verteilung von Umsätzen auf die Taxonomie-Aktivitäten. So auch im oben beschriebenen 

Beispiel: Ein Schlüssel, z. B. basierend auf der erbrachten Transportdistanz, würde die Sortierung 

unberücksichtigt lassen, welche aber ein essenzieller Schritt im Gesamtprozess ist. 

Neben dem Finden einer Verteilung, welche die Aktivitäten möglichst richtig berücksichtigt, ist es 

wichtig, die drei Bereiche „Umsätze“, „Kosten“ und „Investitionen“ jeweils einzeln zu prüfen. Denn 

die jeweiligen Finanzinformationen können, wie bei DPDHL, auf unterschiedlichen 

Bezugsebenen vorliegen. So entstehen Umsätze auf Ebene der angebotenen Produkte und 

müssen teilweise, wie beschrieben, auf verschiedene Aktivitäten verteilt werden. Investitionen 

hingegen sind direkt an Assets, wie beispielsweise Autos oder Flugzeuge, gebunden, die im DHL-

Beispiel in der Regel in nur je einer durch die Taxonomie beschriebenen Aktivitäten genutzt 

werden. Bei den speziellen Betriebskosten kann es hingegen wieder vorkommen, dass sie auf 

verschiedene Aktivitäten geschlüsselt werden müssen. 

4.2.4 Datenhaltung, Standardisierung von Prozessen für zukünftige Steuerung und 

Reporting 

Für das Taxonomie-Berichtswesen ist es nötig, viele neue Daten zu erheben und zu speichern. 

Positiv zu bemerken ist, dass sich die Information der Taxonomie-Aktivitäten zu Investitionen, 

investitionsnahen Betriebskosten oder Umsatz noch recht gut im logischen Datenmodell der 

Finanzberichterstattung abbilden lassen. Die Informationen aus dem Screening hingegen 

brauchen aufgrund der vielen Dimensionen, die bisher nicht im Finanzwesen genutzt worden sind, 

eine zusätzliche Datenablage. 

Diese wird bei DPDHL trotzdem auf der zentralen Plattform aufgebaut, die auch die Basis der 

konsolidierten Finanzinformationen und des Managementberichtswesens für das Top-

Management ist. Dies geschieht unter anderem deswegen, weil so eine Verprobung der 

Taxonomie-Informationen gegen das klassische Finanzberichtswesen handhabbar wird. Dabei 

 
73 Vgl. Delegierte Verordnung (EU) 2021e, S. 5, Punkt 1.2.2.3. 
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sollen analog der klassischen Finanzdatenmeldeprozesse teilweise aggregierte Informationen aus 

den Länderorganisationen abgefragt und ein Teil der Informationen dezentral bearbeitet werden. 

In einem internationalen Unternehmen, in dem die Nachweise für eine spätere Prüfung in vielen 

Landessprachen existieren, kann ein dezentrales Speichern dieser Nachweise vorteilhaft sein. 

Auch kann so einfacher die Übersicht darüber behalten werden, für welche Anlagen die Daten 

schon ermittelt worden sind und welche Ab- und Zugänge es gab.  

Für die ersten Jahre der Taxonomie-Berichterstattung wird es darüber hinaus nötig sein, 

Informationen aus manuellen oder semi-manuellen Prozessen, wie beispielsweise 

Schlüsselungen, zusätzlich zu Daten aus automatisierten Quellen zu integrieren. Hintergrund ist, 

dass in den heutigen Finanz-/ERP-Systemen die für die Taxonomie benötigten Informationen in 

großen Teilen noch nicht enthalten sind. 

Für die nächsten Jahre wird deshalb eine wichtige Aufgabe darin bestehen zu überprüfen, wie die 

taxonomierelevanten Informationen direkt bei der Entstehung in den ERP-Systemen mitgebucht 

werden können. So könnte z. B. für eine neue Anlage direkt die Aktivität, in der diese genutzt 

werden soll, erfasst werden. Hierfür wird es nötig sein, die bisherigen Accounting-Prozesse sowie 

die genutzten Finanzsysteme zu erweitern. 

Daneben zeichnen sich für die kommenden Jahre u.a. die folgenden Themenfelder ab: 

▪ Eine Integration der Taxonomieinformationen in das regelmäßige Management Reporting, 

um eine proaktive Steuerung des Themas zu ermöglichen  

▪ Ein kontinuierliches Verfolgen und Bewerten der Änderungen und Erweiterungen der 

Taxonomie-Verordnung und ihrer delegierten Rechtsakte  

▪ Das fortlaufende Training der Mitarbeitenden in Bezug auf die Taxonomie und ihre 

Neuerungen 

Letzteres ist relevant, denn einerseits wird die Taxonomie-Gesetzgebung in den nächsten Jahren 

noch deutlich erweitert werden und andererseits wird es Zeit brauchen, um ein Bewusstsein für die 

taxonomierelevanten Auswirkungen des Handelns in Unternehmen zu schaffen. Dies gilt 

speziell auch für die Nicht-Finanzbereiche, wie z. B. den Einkauf, der zukünftig diverse 

taxonomierelevante Informationen mit abfragen muss, bzw. Lieferanten oder potenzielle 

Geschäftspartner auch in Bezug auf deren Taxonomiekonformität bewerten muss. Hier hat das 

Controlling eine zentrale Rolle im Hinblick auf die Erweiterung der klassischen Finanz- und 

Controlling-Prozesse um die Anforderungen der Taxonomie. 

Das Ziel der Taxonomie-Berichterstattung durch einheitliche Bewertungskriterien mehr 

Transparenz herzustellen, erscheint im Moment noch nicht erreicht. Die derzeitigen Taxonomie-
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Verordnungen weisen noch viele Lücken, Unklarheiten und Inkonsistenzen auf, denen 

Unternehmen mit eigenen Annahmen und Interpretationen begegnen müssen – was der 

Vergleichbarkeit abträglich ist. 

Darüber hinaus erscheint die Berichterstattung entlang einer Liste vorgegebener Wirt-

schaftsaktivitäten problematisch. Hier sollte sich stärker an den Strukturen der bestehenden 

Berichterstattung, wie beispielsweise den Segmenten, orientiert werden, da dies in der externen 

Berichterstattung eine umfassende und konsistente Darstellung der Unternehmensaktivitäten mit 

Finanz- und Nachhaltigkeitsinformationen ermöglicht. 
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5. Einordnung der EU-Taxonomie in das Green Controlling 

Das vorliegende Kapitel ordnet die Taxonomie in das Themenfeld des Green Controllings ein. Dazu 

werden zunächst die relevanten und von der Taxonomie betroffenen Finanzbereiche vorgestellt, 

bevor im Anschluss genauer auf die Aufgaben eingegangen wird, die im Rahmen der Taxonomie 

auf das Green Controlling zukommen. 

5.1 Übersicht zu relevanten und von der EU-Taxonomie betroffenen Finanzbereichen 

Die Taxonomie bringt vielseitige Aufgaben für Unternehmen mit sich. Diese beziehen sich in der 

Finanzfunktion besonders auf die Bereiche „Accounting“, „Finance/Treasury“, „Investor 

Relations“ und das (Green) Controlling. 

Abbildung 10 zeigt eine Übersicht zu den Stakeholdern (äußerer Kreis) und Finanzbereichen 

(innerer Kreis), die von der Taxonomie betroffen sind. Grundsätzlich können sich letztere je nach 

Branche oder Rechtsform des Unternehmens unterscheiden, d. h. verschiedene Funktionen 

umfassen: 

 

Abbildung 10: Green Controlling im Rahmen der EU-Taxonomie74 

 
74 Eigene Darstellung. 



 

40 

Ausgangspunkt des Taxonomie-Managements in Unternehmen sind die externen Stakeholder. 

Mit Blick auf die Taxonomie lassen sich dabei verschiedene Gruppen identifizieren, an welche die 

Finanzfunktion zukünftig taxonomierelevante Informationen liefern muss. 

Zum einen werden sich im Rahmen der Unternehmensfinanzierung Banken, Versicherer und die 

öffentliche Hand (etwa für staatlich geförderte Investitionsprogramme) zunehmend an den 

Anforderungen der Taxonomie orientieren und diese an die Unternehmen weiterreichen (siehe 

Kapitel 2.2). 

Zum anderen existieren bereits heute durch den Gesetzgeber festgelegte Berichtspflichten, die 

von Unternehmen eine Berücksichtigung von taxonomiebezogenen KPIs im externen Reporting, 

insbesondere im (Konzern-)Lagebericht oder einem separaten Nachhaltigkeitsbericht, notwendig 

machen (siehe Kapitel 2.3). Es wurde außerdem bereits erwähnt, dass auch andere Stakeholder 

wie Kunden und Lieferanten diese Informationen verstärkt anfragen werden, weil sie 

möglicherweise selbst von der Taxonomie betroffen sind und ihre Geschäftspartner deshalb dazu 

auffordern, taxonomiebezogen zu berichten. 

Darüber hinaus sind es (institutionelle) Investoren, Analysten und Rating-Agenturen, die von 

Unternehmen zukünftig mehr Transparenz im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsleistung einfordern 

werden. An diesen Zusammenhängen zeigt sich, dass die Taxonomie Informationsbedürfnisse von 

unterschiedlichen Stakeholdern anspricht. 

Diese extern formulierten Informationsbedürfnisse müssen intern von verschiedenen 

Bereichen der Finanzfunktionen adressiert werden. Im Bereich „Finance/Treasury“ geht es vor 

allem darum, die Auswirkungen der Taxonomie auf die Unternehmensfinanzierung zu evaluieren. 

Hierzu gehören die Prüfung von Kreditkonditionen und Kreditvergabeverfahren sowie die 

Bewertung von Liquiditätsrisiken. Diese können entstehen, wenn Unternehmen gegenüber ihren 

Kapitalgebern nicht glaubhaft nachweisen können, dass ein gewisser Anteil ihrer Aktivitäten 

konform zu den in der Taxonomie formulierten Ansprüchen ist. Gleichzeitig entstehen durch die 

Taxonomiekonformität für Unternehmen Chancen, die sich unter anderem in günstigeren 

Finanzierungskonditionen widerspiegeln können. 

Das Accounting wird hingegen dafür zuständig sein, die Vorgaben der Taxonomie-Verordnung in 

den (Konzern-)Lagebericht zu integrieren. Hier wird auf europäischer Ebene aktuell noch die NFRD 

und zukünftig die CSRD die gesetzliche Orientierung geben. Darüber hinaus wird das Accounting 

langfristig eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, um in Abstimmung mit den anderen 

Bereichen der Finanzfunktion die taxonomiebezogene Ausgestaltung der Rechenwerke zu 

koordinieren. 
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Im Bereich Investor Relations wird schließlich die Kommunikation der Taxonomie-Performance 

gegenüber Investoren, Analysten und anderen Stakeholdern der „financial community“ im 

Vordergrund stehen. Von Bedeutung wird hierbei unter anderem die Offenlegung der 

Auswirkungen der Taxonomie auf die Entwicklung des Unternehmenswertes sowie das Reporting 

von taxonomiebezogenen KPIs zu Produkten und Dienstleistungen sein. 

Nach Auffassung des Fachkreises nimmt das Green Controlling in diesem Kontext eine 

Schlüsselrolle ein, indem es die anderen Bereiche der Finanzfunktion durch Bereitstellung der 

notwendigen Daten unterstützt. Darüber hinaus muss es die Voraussetzungen schaffen, um die 

Taxonomie in eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung zu integrieren. 

5.2 Aufgaben des Green Controllings im Rahmen der EU-Taxonomie 

Das Green Controlling befasst sich im Kern mit der Erweiterung des Controlling-Regelkreises 

auf soziale und ökologische Unternehmensziele und hat damit den Aufbau einer integrierten 

Unternehmenssteuerung zum Ziel.75 Dem Regelkreis liegt dabei die klassische Controlling-Logik 

zugrunde: Zu Beginn sind Ziele festzulegen (Plan) und Maßnahmen für deren Umsetzung zu 

definieren. Es gilt dann die erreichte Performance zu ermitteln (Ist) und entsprechende Korrek-

turmaßnahmen einzuleiten, wenn unerwünschte Plan-Ist-Abweichungen auftreten.76 

Die Aufgaben, die auf das Green Controlling im Rahmen der Taxonomie zukommen, lassen sich 

grundsätzlich in eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive unterscheiden: 

Aufgrund der zeitlich bedingten Dringlichkeit der Taxonomie-Thematik, die eine verpflichtende 

Berichterstattung zur Taxonomie für kapitalmarktorientierte Unternehmen derzeit ab dem 

Geschäftsjahr 2022 vorsieht, wird kurzfristig vor allem das Reporting von taxonomierelevanten 

Informationen im Fokus des Green Controllings stehen.77 Die beschriebenen Informations-

bedürfnisse von Politik, Kreditgebern, Investoren, Behörden und anderen Stakeholdern machen es 

für Unternehmen notwendig, taxonomiekonforme KPIs zur Messung ihrer Nachhaltigkeits-

leistung zu entwickeln, zu bewerten und zu berichten. 

In diesem Kontext kann das Green Controlling mit seiner Methodenkompetenz die Bildung von 

Kennzahlen und die Definition damit zusammenhängender Reporting-Prozesse innerhalb der 

Finanzfunktion koordinieren und begleiten. Dabei wird es – zumindest was die erste Berichts-

periode betrifft – noch darauf ankommen, dass taxonomierelevante Informationen innerhalb der 

etablierten Reporting-Systeme und auf Basis von bestehenden Buchungsdaten abgeleitet werden. 

 
75 Vgl. Internationaler Controller Verein (2018), S. 3. 
76 Vgl. Internationaler Controller Verein (2018), S. 12. 
77 Für Unternehmen bedeutet das zunächst eine Abkehr vom „Idealprozess“ des Controlling-Regelkreises, um den 
terminlichen Anforderungen der Taxonomie im Hinblick auf die Bildung und das Reporting von KPIs nachzukommen. 
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In diesem Prozess kann das Green Controlling die anderen Finanzbereiche unterstützen und damit 

die aus der Taxonomie entstehenden Informationsbedürfnisse (auch kurzfristig) bedienen. Indem 

es die erforderlichen Daten identifiziert, aufbereitet und innerhalb der Finanzfunktion zur 

Verfügung stellt, nimmt das Controlling eine zentrale Aufgabe wahr, um die dargelegten 

Anforderungen externer Anspruchsgruppen an die Nachhaltigkeitsleitung von Unternehmen zu 

erfüllen.78 

Neben den finanziellen Kennzahlen, die vor allem die taxonomiekonformen Umsätze, Investi-

tionsausgaben und Betriebskosten umfassen, sollte die Nachhaltigkeitsberichterstattung auch 

durch weitere nicht-finanzielle KPIs ergänzt werden. Nicht-finanzielle Daten umfassen 

beispielsweise Informationen zu Energieverbräuchen, CO2-Emissionen und Schadstoffen.79 

Diese Informationen sind vor allem deshalb von Bedeutung, da auf ihrer Basis die Prüfung der 

technischen Bewertungskriterien im Rahmen der Taxonomie (siehe Kapitel 3.3.4) erfolgt. In der 

Berichterstattung sollte daher grundsätzlich eine Integration von finanziellen und nicht-finanziellen 

Informationen angestrebt werden.80 

Neben dem kurzfristigen Reporting-Fokus kommt dem Green Controlling darüber hinaus 

langfristig die Aufgabe zu, die Taxonomie in eine ganzheitliche Unternehmenssteuerung zu 

integrieren. Als Berater des Managements ist der Controller in diesem Zusammenhang dafür 

verantwortlich, entlang des beschriebenen Controlling-Regelkreises taxonomiebasierte Nach-

haltigkeitsziele festzulegen, Maßnahmen für die Umsetzung zu definieren, deren Erfolg entlang 

ausgewählter KPIs zu messen und bei Bedarf entsprechend (gegen-)zu steuern. 

Nur das konsequente Nachhalten der unternehmerischen Performance gegenüber den gesteckten 

Zielen macht es möglich, auch Verbesserungspotenziale im Zusammenhang mit der Taxonomie 

offenzulegen und diese dem Management im Rahmen des internen Reportings zu kommu-

nizieren. 

Perspektivisch wird es für das Green Controlling darüber hinaus darum gehen, die Taxonomie 

konsequent in seine Hauptprozesse (strategische und operative Planung, Ergebnisrechnung, 

Management Reporting etc.) zu integrieren sowie das bestehende Controlling-Instrumentarium 

auf seine Taxonomierelevanz hin zu überprüfen. 

 

 
78 Vgl. Arbeitskreis „Integrated Reporting“ (2020), S. 160 f. 
79 Vgl. Internationaler Controller Verein (2014), S. 85 ff. 
80 Vgl. Internationaler Controller Verein (2020), S. 25. 
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6. Fazit und Ausblick 

Die Taxonomie ist ein Rahmenwerk der nachhaltigen Unternehmensführung, das in den 

kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Sie bietet einen einheitlichen und 

vergleichbaren Standard, mit dem Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung nachvollziehbar 

bewerten und transparent berichten können. 

Ein wesentlicher Mehrwert der Taxonomie liegt darin, dass sie für die Bewertung der 

unternehmerischen Nachhaltigkeitsleistung finanzielle und nicht-finanzielle Daten kombiniert. Dazu 

ist es notwendig, dass Nachhaltigkeitsmanager, Controller, Risikomanager, Buchhalter und andere 

Vertreter des Finanzbereichs noch enger zusammenarbeiten, um den Anforderungen des 

Rahmenwerks gerecht zu werden. Die Taxonomie trägt damit zu einer stärkeren Integration von 

Nachhaltigkeit in unternehmerische Planungs-, Entscheidungs- und Reporting-Prozesse bei. 

Für das Controlling wird es zukünftig vor allem darauf ankommen, die Taxonomie in seine 

Prozesse und Instrumente zu integrieren. Obwohl für die Taxonomie in der Zukunft noch weitere 

Anpassungen und Ergänzungen, insbesondere im Hinblick auf eine „social taxonomy“, zu erwarten 

sind, sollten sich Controller dennoch frühzeitig mit dem Themenkomplex auseinandersetzen, um 

auf diese Entwicklungen vorbereitet zu sein. 

Für die erfolgreiche Umsetzung der Taxonomie in der Praxis ist neben dem Controlling auch eine 

Involvierung der anderen Bereiche der Finanzfunktion notwendig.81 Wie bereits angedeutet 

wurde, wird beispielsweise das Accounting eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die 

Rechenwerke des Unternehmens auf die Anforderungen der Taxonomie anzupassen. 

In diesem Zusammenhang ließe sich beispielsweise an eine Differenzierung des betrieblichen 

Kontenplans denken, um taxonomierelevante Finanzinformationen systematisch zu doku-

mentieren.82 Hierbei wird allerdings zu beachten sein, dass damit keine unverhältnismäßige 

Erweiterung des Kontenplans durch Aufnahme neuer Konten erfolgt. Vielmehr sollte eine 

Differenzierung dahingehend stattfinden, dass spezifische Kontierungsmerkmale definiert werden, 

die es ermöglichen, innerhalb der bestehenden Kontenstruktur Erträge und Aufwendungen in 

taxonomiefähige und nicht-taxonomiefähige Finanzdaten zu separieren. 

 

 
81 Darüber hinaus sind – je nach Ausgestaltung der branchenspezifischen Taxonomiekriterien – die jeweils relevanten 
Fachbereiche des Unternehmens miteinzubeziehen. 
82 Vgl. Möhrer (2021), S. 323 ff. 
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Anhang I – Sammlung aktueller Gesetzestexte zur EU-Taxonomie 

Durch Klicken auf die unterstrichenen Quellen erfolgt eine direkte  

Weiterleitung zu den jeweiligen Gesetzestexten. 

 

Delegierte Verordnung (EU) 2021a (Finaler Entwurf): Verordnung zu den technischen 

Bewertungskriterien für die Umweltziele "Klimaschutz" und "Anpassung an den Klimawandel" 

Delegierte Verordnung (EU) 2021b (Finaler Entwurf): Technische Bewertungskriterien für das 

Umweltziel "Klimaschutz" (Anhang 1) 

Delegierte Verordnung (EU) 2021c (Finaler Entwurf): Technische Bewertungskriterien für das 

Umweltziel "Anpassung an den Klimawandel" (Anhang 2) 

Delegierte Verordnung (EU) 2021d (Finaler Entwurf): Verordnung zu den Offenlegungspflichten 

nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung  

Delegierte Verordnung (EU) 2021e (Finaler Entwurf): Verordnung zu den Offenlegungspflichten 

nach Artikel 8 der Taxonomie-Verordnung (Anhang 1-5)  

Verordnung (EU) 2020/852: Taxonomie-Verordnung (Deutsche Fassung) 

Verordnung (EU) 2020/852: Taxonomie-Verordnung (Englische Fassung)

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
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Anhang II – Literaturempfehlungen zum Einstieg in das Thema 

„EU-Taxonomie“ 

Durch Klicken auf die unterstrichenen Quellen erfolgt eine direkte  

Weiterleitung zu den jeweiligen Veröffentlichungen. 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi] (2020), Sustainable Finance-Taxonomie 

EnBW, Deloitte (2021), Fallstudie zur EU-Sustainable-Finance-Taxonomie. Anwendung, 

Erfahrungen und Empfehlungen 

Handelsblatt (2021), Nachhaltige Investments 

World Business Council For Sustainable Development [WBCSD] (2020), The new EU Taxonomy 

on sustainable activities 

 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2020-09-sustainable-finance-taxonomie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.enbw.com/media/bericht/bericht-2020/downloads/broschuere-eu-taxonomie.pdf
https://www.enbw.com/media/bericht/bericht-2020/downloads/broschuere-eu-taxonomie.pdf
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources


 

46 

Literaturverzeichnis 

Arbeitskreis “Integrated Reporting” (2020), „Klimawandel für die Finanzfunktion“– Zehn Thesen 

zur Notwendigkeit der Erweiterung der Finanzfunktion um die ESG-Dimension, in: Zeitschrift für 

internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 20 Jg. 2020, Nr. 4, S. 153-164. 

Bloomberg (2020), The EU Taxonomy for sustainable finance: FAQs for financial market 

participants, URL: https://www.bloomberg.com/professional/blog/the-eu-taxonomy-for-

sustainable-finance-faqs-for-financial-market-participants/, Zugriff am 17.01.2021. 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie [BMWi] (2020), Sustainable Finance-Taxonomie, 

URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-

Themen/2020-09-sustainable-finance-taxonomie.pdf?__blob=publicationFile&v=4, Zugriff am 

02.01.2021. 

Bundesregierung (2021), Deutsche Sustainable Finance-Strategie, URL: 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/de

utsche-sustainable-finance-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=6, Zugriff am 23.05.2021. 

Bundestag (2021), Bundestag erhöht Zertifikatspreise im Emissionshandel, URL: 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw41-de-

brennstoffemissionshandelsgesetz-795992, Zugriff am 18.09.2021. 

Climate Strategy & Partners, Climate & Company (2020), “Applying the EU Taxonomy”: Lessons 

from the Front Line, URL: https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Applying-

EU-Taxonomy-lessons-from-the-front-line-FINAL.pdf, Zugriff am 05.01.2021. 

Cofinpro, VÖB-Service (2021), EU-Taxonomie: Regeln für die grüne Zukunft. Wie die deutschen 

Banken die EU-Nachhaltigkeitsvorgaben umsetzen wollen, URL: 

https://assets.ctfassets.net/niza6hilizwt/vnXfGWrZHj6JsGDolTrUo/ce22ebc7a96b123c463417fa8

791e034/Cofinpro_Studie_EU-Taxonomie.pdf, Zugriff am 15.01.2021. 

CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz ,Gesetz zur Stärkung der nichtfinanziellen Berichterstattung 

der Unternehmen in ihren Lage- und Konzernlageberichten (CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz), 

URL: https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_ 

BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id

%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1609746615900, Zugriff am 04.01.2021. 

 

https://www.bloomberg.com/professional/blog/the-eu-taxonomy-for-sustainable-finance-faqs-for-financial-market-participants/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/the-eu-taxonomy-for-sustainable-finance-faqs-for-financial-market-participants/
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2020-09-sustainable-finance-taxonomie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2020-09-sustainable-finance-taxonomie.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-finance-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/deutsche-sustainable-finance-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw41-de-brennstoffemissionshandelsgesetz-795992
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw41-de-brennstoffemissionshandelsgesetz-795992
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Applying-EU-Taxonomy-lessons-from-the-front-line-FINAL.pdf
https://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/Applying-EU-Taxonomy-lessons-from-the-front-line-FINAL.pdf
https://assets.ctfassets.net/niza6hilizwt/vnXfGWrZHj6JsGDolTrUo/ce22ebc7a96b123c463417fa8791e034/Cofinpro_Studie_EU-Taxonomie.pdf
https://assets.ctfassets.net/niza6hilizwt/vnXfGWrZHj6JsGDolTrUo/ce22ebc7a96b123c463417fa8791e034/Cofinpro_Studie_EU-Taxonomie.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1609746615900
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1609746615900
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5B@attr_id=%27bgbl117s0802.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s0802.pdf%27%5D__1609746615900


 

47 

Delegierte Verordnung (EU) 2021a (Finaler Entwurf), Delegierte Verordnung (EU) .../... der 

Kommission vom 4.6.2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen 

Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren 

bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit 

einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, 

und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen 

eines der übrigen Umweltziele vermeidet, URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-

01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF, Zugriff am 17.07.2021. 

Delegierte Verordnung (EU) 2021b (Finaler Entwurf), Delegierte Verordnung (EU) .../... der 

Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und 

des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, 

unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen 

wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und 

anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines 

der übrigen Umweltziele vermeidet, Anhang 1 (Klimaschutz), URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-

01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF, Zugriff am 17.07.2021. 

Delegierte Verordnung (EU) 2021c (Finaler Entwurf), Delegierte Verordnung (EU) .../... der 

Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und 

des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, 

unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen 

wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und 

anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines 

der übrigen Umweltziele vermeidet, Anhang 2 (Anpassung an den Klimawandel), URL: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-

01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF, Zugriff am 17.07.2021. 

Delegierte Verordnung (EU) 2021d (Finaler Entwurf), Delegierte Verordnung (EU) .../... der 

Kommission vom 6.7.2021 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen 

Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen, 

die von Unternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in 

Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und durch Festlegung 

der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist, URL: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-

01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF, Zugriff am 17.07.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:d84ec73c-c773-11eb-a925-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_3&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF


 

48 

Delegierte Verordnung (EU) 2021e (Finaler Entwurf), Anhänge der Delegierten Verordnung (EU) 

.../... der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen 

Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen, 

die von Unternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in 

Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten offenzulegen sind, und durch Festlegung 

der Methode, anhand deren die Einhaltung dieser Offenlegungspflicht zu gewährleisten ist, URL: 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-

01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF, Zugriff am 17.07.2021. 

DRSC (2021), Kommissionsentwurf zur Neuaufstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung: 

Verschärfte EU‐Anforderungen zur Verbesserung der Berichtsqualität, Verlässlichkeit und 

Auffindbarkeit, URL: https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210421_CSRD_Briefing-

Paper.pdf, Zugriff am 13.05.2021. 

Europäische Kommission (2019), Der europäische Grüne Deal, URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-

01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF, Zugriff am 16.03.2021. 

Europäische Kommission (2021a), Europäischer Aufbauplan, URL: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#hintergrund, Zugriff am 05.01.2021. 

Europäische Kommission (2021b), Renewed sustainable finance strategy and implementation of 

the action plan on financing and sustainable growth, URL: 

https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_de, Zugriff am 

11.04.2021. 

Europäische Kommission (2021c), Übereinkommen von Paris, URL: 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de, Zugriff am 04.04.2021. 

Europäische Kommission (2021d), Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, 

den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen, 

Strategie zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft, URL: https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-

01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF, Zugriff am 18.07.2021. 

Europäische Kommission (2021e), EU taxonomy for sustainable activities, URL: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-

taxonomy-sustainable-activities_en, Zugriff am 18.07.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:6cc10dc0-de60-11eb-895a-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_2&format=PDF
https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210421_CSRD_Briefing-Paper.pdf
https://www.drsc.de/app/uploads/2021/04/210421_CSRD_Briefing-Paper.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_de#hintergrund
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_de
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9f5e7e95-df06-11eb-895a-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en


 

49 

Eurostat (2008), NACE Rev. 2. Statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der 

Europäischen Gemeinschaft, URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902453/KS-RA-07-015-DE.PDF, Zugriff am 

27.07.2021. 

Fischer, Thomas, Möller, Klaus, Schultze, Wolfgang (2015), Controlling. Grundlagen, Instrumente 

und Entwicklungsperspektiven, Stuttgart 2015. 

Handelsblatt (2021), Nachhaltige Investments, URL: 

https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-

investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-

financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-

TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2, Zugriff am 09.01.2021. 

Horváth, Péter (2021), Abschied von Gewinnmaximierung. Was bedeutet es für den Controller?, 

in: Controlling – Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, Spezialausgabe 

Sommer 2021, S. 10-13. 

Internationaler Controller Verein (2014), Green Controlling – Leitfaden für die erfolgreiche 

Integration ökologischer Zielsetzungen in Unternehmensplanung und -steuerung, 

Freiburg/München 2014. 

Internationaler Controller Verein (2018), 10 Thesen zum Green Controlling – Vision eines 

zielorientierten und praxistauglichen Controllings zur Unterstützung einer nachhaltigen 

Unternehmensführung, White Paper, Wörthsee 2018. 

Internationaler Controller Verein (2020), Rolle des Impact Measurement in der integrierten 

Unternehmenssteuerung. Leitplanken und Handlungsempfehlungen für die Implementierung eines 

neuen strategischen Steuerungsinstruments, White Paper, Wörthsee 2020. 

KPMG (2020), The time has come. The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020, URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf, Zugriff am 

01.05.2021. 

Möhrer, Marco (2021), Shared Value-Rechnung. Konzeption und Messung 

betriebswirtschaftlicher Wertschöpfung, Marburg 2021. 

PWC (2021), Richtlinien für eine nachhaltige Finanzwirtschaft, URL: 

https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/sustainable-finance.html, Zugriff am 11.04.2021. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902453/KS-RA-07-015-DE.PDF
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2
https://www.handelsblatt.com/downloads/26758554/2/hb-business-briefing-investments_01_21.pdf?utm_campaign=hb-financebriefing&utm_source=red&utm_medium=nl&utm_content=202118&ticket=ST-537637-TjOig5Q2buCHZ3EVvlwU-ap6#page=2
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/11/the-time-has-come.pdf
https://www.pwc.de/de/nachhaltigkeit/sustainable-finance.html


 

50 

Richtlinie 2014/95/EU, Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

22. Oktober 2014 zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe 

nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große 

Unternehmen und Gruppen, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE, Zugriff am 04.01.2021. 

Sassen, Remmer, Azizi, Leyla, Bien, Colin, Braun, Vera (2021), Stand nachhaltigen 

Wirtschaftens in Deutschland, Berlin/Dresden 2021. 

SDG-Portal (2021), SDG-Indikatoren für Kommunen entdecken, URL: https://sdg-portal.de/de/, 

Zugriff am 04.04.2021. 

Seidel, Enrico, Sassen, Remmer (2021), Lobbying im Kontext des Merkblatts zum Umgang mit 

Nachhaltigkeitsrisiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), in: Zeitschrift 

für Umweltpolitik & Umweltrecht (ZfU), 44. Jg. 2021, S. 52-86. 

Stehle, Alexander, Möhrer, Marco, Jordan, Stefan (2021), Impact Measurement – Was Controller 

zur Steuerung des Corporate (Social) Purpose brauchen!, in: Controlling – Zeitschrift für 

erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, Spezialausgabe Sommer 2021, S. 56-61. 

Sustainable Finance-Beirat der Bundesregierung (2021), Shifting the Trillions. Ein nachhaltiges 

Finanzsystem für die Große Transformation, URL: https://sustainable-finance-beirat.de/wp-

content/uploads/2021/02/210224_SFB_-Abschlussbericht-2021.pdf, Zugriff am 08.04.2021. 

Technical Expert Group on Sustainable Finance [TEG] (2019), EU Taxonomy, URL: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/events/documents/finance-

events-190624-presentation-taxonomy_en.pdf, Zugriff am 03.01.2021. 

Technical Expert Group on Sustainable Finance [TEG] (2020a), Taxonomy Report: Technical 

Annex, URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking 

_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf, 

Zugriff am 17.01.2021. 

Technical Expert Group on Sustainable Finance [TEG] (2020b), Technical Report, URL: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/document

s/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf, Zugriff am 02.01.2021. 

Value Balancing Alliance (2021), We enable companies to be changemakers for a sustainable 

future, URL: https://www.value-balancing.com/, Zugriff am 17.07.2021. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0095&from=DE
https://sdg-portal.de/de/
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/02/210224_SFB_-Abschlussbericht-2021.pdf
https://sustainable-finance-beirat.de/wp-content/uploads/2021/02/210224_SFB_-Abschlussbericht-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/events/documents/finance-events-190624-presentation-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/events/documents/finance-events-190624-presentation-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy-annexes_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf
https://www.value-balancing.com/


 

51 

Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. [vbw], Bayerischer Unternehmensverband Metall 

und Elektro e.V. [bayme], Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie e.V. [vbm] 

(2020), Sustainable Finance – Effekte auf die Realwirtschaft, URL: 

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Sustainable_Finance_-

_Effekte_auf_die_Realwirtschaft/cepStudie_Sustainable_Finance-

Effekte_auf_die_Realwirtschaft.pdf, Zugriff am 03.01.2021. 

Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über 

die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung 

der Verordnung (EU) 2019/2088, URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN, Zugriff am 03.01.2021. 

World Business Council For Sustainable Development [WBCSD] (2020), The new EU Taxonomy 

on sustainable activities. Business briefing, URL: https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-

Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-

activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20re

sources, Zugriff am 03.01.2021. 

https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Sustainable_Finance_-_Effekte_auf_die_Realwirtschaft/cepStudie_Sustainable_Finance-Effekte_auf_die_Realwirtschaft.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Sustainable_Finance_-_Effekte_auf_die_Realwirtschaft/cepStudie_Sustainable_Finance-Effekte_auf_die_Realwirtschaft.pdf
https://www.cep.eu/fileadmin/user_upload/cep.eu/Studien/cepStudie_Sustainable_Finance_-_Effekte_auf_die_Realwirtschaft/cepStudie_Sustainable_Finance-Effekte_auf_die_Realwirtschaft.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources
https://www.wbcsd.org/Programs/Redefining-Value/Resources/Business-briefing-The-EU-Taxonomy-on-sustainable-activities#:~:text=On%209%20March%202020%2C%20the,the%20latest%20tools%20and%20resources


 

52 

Autoren 

Dr. Tim Dreessen ist CSR-Experte mit Schwerpunkten in Klimaschutz, Energie- und Ressour-

ceneffizienz. Seinen Erfahrungsschatz hat er in über 15 Jahren auf nachhaltigkeitsrelevanten 

Positionen bei Bosch und Voith gesammelt. Im Rahmen des Green Controllings hat er 

Reportingsysteme und Zielprogramme zur Effizienzsteigerung von Energie- und Ressourcen-

verbräuchen und zur Reduzierung von Treibhausgasen entwickelt und implementiert. 

Giulia Hardy (B.A. BWL) ist seit 2018 bei DATEV eG vor allem im strategischen Controlling tätig. 

Seit 2019 betreut sie das Nachhaltigkeitscontrolling, das bei DATEV eG das jährliche, 

quartalsweise und externe Reporting sowie die Planung von Nachhaltigkeitskennzahlen umfasst. 

Prof. Dr. Jana Heimel ist seit 2016 Professorin an der Fakultät für International Business an der 

Hochschule Heilbronn, u. a. für die Lehrveranstaltungen Controlling und International 

Management. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte liegt im Bereich nachhaltige Mobilitäts- und 

Tourismuskonzepte. 

Stefan Jordan ist Projektleiter im Bereich Nachhaltigkeit & Umwelt in der Konzernleitung der 

Deutschen Bahn und stellvertretender Leiter des Fachkreises „Green Controlling for Responsible 

Business“ im ICV. Im Kontext seiner Tätigkeit beschäftigt er sich u. a. mit der Integration von 

Nachhaltigkeits- und Umweltaspekten in strategische Zielsysteme und die Transformation der 

Unternehmenssteuerung. 

Claudia Maron leitet die Abteilung Governance bei DATEV. Seit 2012 ist sie auch für 

Nachhaltigkeit verantwortlich. Ihr Schwerpunkt ist es, Nachhaltigkeit in die Unternehmens-

steuerung zu integrieren und fest zu verankern. 

Martin Momberg ist seit 2021 Leiter des Teams ESG Accounting und EU Taxonomie bei der 

Deutschen Post DHL Group. Er ist verantwortlich für die zentrale Erfassung der 

Nachhaltigkeitskennzahlen und den Aufbau des taxonomiekonformen Berichtswesens. Von 2015 

bis 2021 war er für die konzernweite Emissionsberichterstattung sowie die emissionsbezogenen 

Planungs- und Controlling-Aktivitäten verantwortlich. 

Dr. Alexander Stehle ist Leiter der Stabsstelle für Organisation bei der Hauber-Gruppe, Nürtingen, 

und war bis März 2020 Leiter des Fachkreises „Green Controlling for Responsible Business“ im 

Internationalen Controller Verein. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge zum Green Controlling und 

forschte zum Thema „Design einer nachhaltigen Unternehmenssteuerung und deren 

Verhaltenswirkung“ am Lehrstuhl Controlling der Universität Stuttgart. 



 

53 

Karl-Heinz Steinke ist Dipl.-Ökonom und war langjähriges Mitglied des Vorstandes im ICV. Bis 

zur Beendigung seiner aktiven beruflichen Laufbahn war er im Lufthansa-Konzern in mehreren 

Managementpositionen verantwortlich, zuletzt als Leiter des Konzerncontrollings.  

Silke Thomas ist schon seit über 10 Jahren im Bereich Group Corporate Responsibility der 

Deutschen Telekom tätig – und hat in dieser Zeit viele spannende Entwicklungen im Bereich 

Corporate Responsibility erlebt und für die DTAG begleitet und gestaltet. Im Bereich CR ist sie 

verantwortlich für die Themen Sustainable Finance, CR Controlling sowie Wirkungsmessung, 

insbesondere auch mit Bezug zu den SDGs. Ganz anders gelagert ist ein weiteres Thema: seit 

2018 ist Silke auch für Konzeption, Roll-Out und Community-Steuerung der „Green Pioneers“ 

verantwortlich - das ist die interne Grassroots-Bewegung für eine noch nachhaltigere Deutsche 

Telekom. 

Dr. Simon Weihofen hat im Thema „Integration von Umweltauswirkungen in Investitions-

entscheidungen“ bei der Volkswagen AG promoviert. Als Senior Program Manager im 

Sustainability Office der ista International GmbH ist er für die Nachhaltigkeitsstrategie und das 

Nachhaltigkeitsmanagement inkl. des zertifizierten Energiemanagementsystems zuständig. 

Dr. Marco Möhrer ist Controller bei der Robert Bosch GmbH und hat zur Messung von 

Nachhaltigkeit in Unternehmen promoviert. Er ist Leiter des Fachkreises „Green Controlling for 

Responsible Business“ im ICV und publiziert regelmäßig Fachbeiträge zur nachhaltigen 

Unternehmenssteuerung. 

Andrea Engelien ist Dipl. Wirtschaftsing. (FH), Bilanzbuchhalterin und Bankkauffrau. Die meiste 

Zeit ihres Berufslebens hat sie in führenden Positionen im Controlling der verarbeitenden Industrie 

verbracht. Zuletzt 13 Jahre als SVP Controlling bei der Firma Hoerbiger. Seit 2019 ist sie 

freiberufliche Beraterin für Unternehmen, die Nachhaltigkeit als professionelle Businesskompetenz 

aufbauen wollen. 

Steffen Rufenach ist Geschäftsführer der R.A.T.E. GmbH, einer Strategieberatung, die sich auf 

die Themen Rankings & Ratings, Corporate Responsibility und Communications Performance 

Measurement spezialisiert hat. Zuvor war er bei der Strategieberatung Hering Schuppener (nun 

Finsbury Glover Hering) in den Bereichen Reputationsmanagement und Public Affairs tätig. Steffen 

hat Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt am Main studiert. 

Philipp Hummel ist Corporate Sustainability Manager bei dem Milch- und Molkeverarbeiter 

MEGGLE GmbH & Co. KG. Er promoviert nebenberuflich am Centre for Sustainability 

Management der Leuphana Universität Lüneburg zu Chancen, Herausforderungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten von Nachhaltigkeitscontrolling für Unternehmen. 



 

54 

Prof. Dr. Remmer Sassen ist seit 2020 Professor für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 

Umweltmanagement, an der TU Dresden. Als Projektleiter hat er verschiedene (inter-)nationale 

Forschungsprojekte zur Nachhaltigkeitsbewertung und -berichterstattung geleitet. 


